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EINLEITUNG 

I. 

Für die Sicherheit der Menschen in Österreich 

zu sorgen, ist eine umfassende AUfgabe, die sowohl 

Maßnahmen für die soziale und wirtschaftliche Sicher­

heit als auch maßnahmen für die persönliche Sicherheit 

umfaßt. In der Regierungserklärung vom 5. November 1975 

wird dazu festgestellt: 

"Die persönliche Sicherheit jedes Mitbürgers 

soll durch den personellen und technischen Ausbau 

von ~iminalpolizei, Polizei und Gendarmerie weiter 

gewährleistet werden. Neben der wirtschaftlichen und 

sozialen Sicherheit hat eine moderne Exekutive für die 

persönliche Sicherheit des einzelnen und die Sicherheit 

des Eigentums zu sorgen." 

In Erfüllung dieser Aufgabe hat die österreichiBche 

Bundesregierung - im Bereich der Bundesministerien für 

Inneres und für Justiz - zahlreiche Maßnahmen gesetzt, 

um die Verbrechensvorbeugung, die Aufklärung von Straf­

taten und die Strafrechtspflege wirksamer zu gestalten. 

Die Bemühungen um den Schutz der Menschen vor schwerer 

Kriminalität dürfen nie aufhören. Immer kann man noch 

mehr tun. Die Bundesregierung wird ihre Anstrengungen 

zum Schutz der persönlichen Sicherheit der Bürger dieses 

Landes fortsetzen und weiter verstärken. 
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11. 

Es entspricht einer auf eine Entschließung des 

Nationalrates vom 18. Dezember 1970 zurückgehenden Übung, 

daß die BundesregIerung jährlich dem Nationalrat einen 

Bericht vorlegt, der an Hand der statistischen Unterlagen 

einen Überblick auf die aktuellen Kriminalitätsverhält­

nisse in Österreich bietet, ein Bild von der Tätigkeit 

der österreichischen Strafrechtspflege vermittelt und 

die bereits getroffenen bzw. in Vorbereitung befind­

lichen Maßnahmen zur Verbesserung der inneren Sicher­

heit darstellt. 

111. 

Dem vorliegenden Bericht sind als Unterlagen 

eine kriminalstatistische Darstellung (Tabellen und 

Graphiken) und ein Exemplar der Polizeilichen Kriminal­

statistik 1978 beigefügt. 
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A. KRIMINALITÄT IM JAHR 1978 

I. Vorbemerkungen 

1. Polizeiliche Anzeigenstatistik, Gerichtliohe 

Verurteiltenstatistik und Statistik der Rechtspflege 

Die gerichtlich strafbaren Handlungen werden einer-

seits durch ~ Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundes-

ministeriums für Inneres (Anzeigenstatistik) und anderer­

seits durch die Gerichtliche Kriminalstatistik des Öster-

reichischen Statistischen Zentralamtes (Verurteiltensta­

tistik) erfaßt. Ferner gibt über sie auch die Statistik 

der Rechtspflege mittelbar Aufschluß, die gleichfalls 

vom Österreichischen Statistischen Zentralamt geführt wird. 

Die Anzeigenstatistik weist die bekannt gewor-

denen Fälle, die durch Ermittlung eines Tatverdächtigten 

geklärtEn Fälle und die als Verdächtige einer strafbaren 

Handlung ermittelten Personen aus. Die Anzeigenstatistik 

stützt sich auf den durch die sicherheitsbehördlichen 

Ermittlungen erhärteten Verdacht in dem Zeitpunkt, in dem 

die Sicherheitsbehörde Anzeige an die Justizbehörde er-

stattet. Der Anzeigenstatistik liegt die rechtliche Be-

urteilung durch die Sicherheitsbehörde zu dem erwähnten 

Zeitpunkt zugrunde. 

Die Gerichtliche Kriminalstatistik ist eine Personen-

statistik, die die durch die Strafgerichte rechtskräftig 

Verurtei~ erfaßt. Ihre Grundlage ist der Stand des 

Strafregisters, das von der Bundespolizeidirektion Wien 
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geführt wird. Die Gerichtliche Kriminalstatistik gibt 

ein Bild vom Personenkreis der rechtskräftig Verurteilten, 

ist aber keine Deliktsstatistik. 

Die Statistik der Rechtspflege, die gleichfalls vom 

Österreichischen Statistischen Zentralamt jährlich ver­

öffentlicht wird, stellt neben der Tätigkeit der Gerichte 

(etwa Geschäftsanfall, Anteil der Freisprüche, Anzahl 

der Rechtsmittel) auch die Tätigkeit der Staatsanwalt­

schaften (Einstellungs- und Anklagehäufigkeit) dar, ist 

aber nicht deliktsbezogen. 

Erst die Gesamtheit dieser verschiedenen statistischen 

Angaben ermöglicht einen Überblick über die bekanntge­

wordene Kriminalität. 

2. Statistisch erfaßte Kriminalität und Dunkelfeld 

Statistisch gesicherte Aussagen sind nur über die 

den Sicherheitsbehörden bekannt gewordenen Delikte 

möglich. 

Über die "verborgene Kriminalität", das sogenannte 

Dunkelfeld, gibt es in Österreich keine wissenschaft­

lichen Untersuchungen. Dunkelfeldforschung gibt es auch 

in anderen Ländern nur in einem engen Umfang. Das ge­

naue Ausmaß der nicht bekannt gewordenen Kriminalität 

entzieht sich einer beweiskräftigen Feststellung. 

Für dieses Dunkelfeld liegen meist nur Schätzungen 

vor, die nur zu einem geringen Teil durch empirische 

Untersuchungen belegt sind. Zudem ist das Dunkelfeld 
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für die verschiedenen Tatbestände verschieden hoch. Dies 

ist zu einem Teil auf eine unterschiedliche Anzeigen­

intensität der Bevölkerung zurückzuführen. Bei einigen 

Deliktsgruppen stimmt die Anzahl der angezeigten Delikte 

mit der der tatsächlich begangenen weitestgehend überein; 

so auch bei einigen Erscheinungsformen der Vermögenskri­

minalität, insbesondere beim Bankraub und dort, wo eine 

Versicherungsleistung von der Anzeigeerstattung abhängig 

gemacht wird. Andererseits ist bei anderen Delikts­

gruppen mit einer geringen >Anzeigenintensität zu rechnen, 

wie z.B. bei Wirtschaftsstraftaten, strafbaren Handlungen 

gegen Unmündige oder Abhängige oder auch bei gering­

fügigen Diebstählen oder beim Betrug, bei Erpressung oder 

Nötigung; sei es, daß das Opfer die Unannehmlichkeiten 

und die Bloßstellungen der Anzeigeerstattung scheut oder 

ihm eine Verfolgung des Täters nicht "dafürsteht". 

Bei einigen Deliktsgruppen wiederum ist das Be­

kanntwerden der gerichtlich strafbaren Handlungen prak-

tisch ausschließlich auf die Erhebungstätigkeit der 

Sicherheitsbehörden oder der Finanzbehörden zurückzuführen. 

Das Steigen der, Anzahl der bekanntgewordenen Delikte 

nach dem Suchtgiftgesetz 1951 ist nieht ausschließlich 

die Folge einer tatsächlichen Zunahme der Rauschgift­

kriminalität. Sicherlich ist hier auch von Bedeutung, 

daß es den Sicherheitsbehörden durch verstärkten Einsatz 

in fortsohreitendem Maße gelingt, das Dunkelfeld in diesem 

Kriminalitätsbereich aufzuhellen. Statistische Kriminalitäts-
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steigerungen signalisieren daher keineswegs zwangsläufig 

eine Kriminalitätszunahme, sondern können auch auf eine 

vermehrte Aufhellung des Dunkelfeldes durch die Polizei 

oder auf vermehrte Anzeigen zurückzuführen sein. Dies 

gilt selbstverständlich auch im umgekehrten Sinn. Daraus 

ergibt sich, daß Schlüsse unmittelbar aus statistischen 

Gesamtzahlen nur eine begrenzte Aussagekraft haben. Es be­

deutet aber nicht, daß auch an Hand der Kriminalstatistiken 

nur unzuverlässige Rückschlüsse auf die tatsächlichen Kri­

minalitätsverhältnisse möglich wären. Rückschlüsse sind 

jedenfalls unter Berücksichtigung der dargestellten Ein­

flüsse möglichst für die einzelnen Tatbestände bzw. Tat­

bestandsgruppen vorzunehmen. Mit dieser Einschränkung kann 

sicherlich von einem Steigen oder Sinken der statistisch 

ausgewiesenen Kriminalität auf die Entwicklung der tatsäch­

lichen Kriminalitätsverhältnisse geschlossen werden. 

3. Strafrechtsreform und Kriminalstatistik 

Das am 1. Jänner 1975 in Kraft getretene neue Straf­

gesetzbuch geht von anderen Deliktskategorien und Delikts­

gruppierungen aus, als sie sich nach dem früheren Strafge­

setz 1945 ergaben. Dies hat weitgehende Folgen für die 

statistische Darstellung der Kriminalitätsentwicklung und 

berührt auch die Gestaltung des vorliegenden Berichtes. 

Davon ausgehend, daß er sich ebenso wie die früheren Be­

richte in erster Linie mit der Schwerkriminalität im herkömm­

lichen Sinn befassen soll, beschränken sich die kriminal-
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statistischen Ausführungen dieses Berichtes im allgemeinen 

auf den Bereich der Verbrechen; wie bisher werden dabei die 

Verbrechen gegen Leib und Leben, gegen fremdes Vermögen und 

gegen die Sittlichkeit gesondert behandelt. 

Bei Vergleichen mit früheren Berichten ist dabei zu be­

rücksichtigen, daß sowohl die Verbrechenskategorie des neuen 

Strafgesetzbuches eine andere ist als die des früheren Straf­

gesetzes 1945 als auch die genannten Deliktsgruppierungen, 

die nunmehr auf der Abschnittsgliederung des neuen Straf­

gesetzbuches aufbauen, zum Teil andere Delikte umfassen als 

die Verbrechensgruppierungen frUherer Berichte (und zwar 

trotz gleicher Bezeichnung). Im einzelnen darf hiezu auf die 

näheren Ausführungen im Sicherheitsbericht für 1976 (Seite 8) 

hingewiesen werden. 

4. Begriffserläuterungen 

Die auf je 100 000 Einwohner bezogene Anzahl bekannt 

gewordener strafbarer Handlungen wird im vorliegenden Be­

richt als "Häufigkeitszahl (HZ)" bezeichnet, die auf glei­

cher Basis bezogene Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen 

als "Kriminalitätsbelastungszahl (KBZ)". Die Belastung der 

einzelnen Altersgruppen der Bevölkerung mit ermittelten 

Tatverdächtigen wird durch die "Besondere Kriminalitäts­

belastungszahl (BKBZ)" ausgedrUckt. Die Verwendung der Bäufig­

keitszahl und der Kriminalitätsbelastungszahlen vermeidet die 

sonst gegebene VerIalschung einer Aussage über die Kriminali­

tätsentwicklung über längere Zeiträume infolge Zu- oder Ab­

nahme der Bevölkerung. 
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Unter der "Verurteiltenbelsstungszahl" ist die Anzahl 

der gerichtlich verurteilten Personen je 100 000 der straf­

mündigen Bevölkerung Österreichs zu verstehen. Sie ermög­

licht ebenso wie die schon genannte Häufigkeitszahl Ver­

gleiche über längere Zeiträume, ohne daß diese durch eine 

Bevölkerungsabnahme oder Bevölkerungszunahme verldlscht 

würden. 
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11. Die Kriminalität im Jahre 1978 nach 
der Polizeilichen Anzeigenstatistik 

In diesem Teil werden die Daten der Polizeilichen 

Kriminalstatistik hinsichtlich der Gesamtzahl aller gericht-

lieh strafbaren Handlungen, der Verbrechensgruppen, der 

Suchtgiftdelikte, der jugendlichen Tatverdächtigen, der 

Schußwaffenverwendung, der Kriminalität in den Bundesländern 

und der Fremdenkriminalität dargestellt. 

Die Entwicklung der Zahlen der Polizeilichen Krimi-

nalstatistik in den letzten zehn Jahren ist im beiliegenden 

Heft "Tabellen und Graphiken" dargestellt. 

1. Gerichtlich strafbare Handlungen, insgesamt 

a) Bekanntgewordene strafbare Handlungen 

Im Jahre 1978 wurden den Sicherheitsbehörden 313 233 

gerichtlich strafbare Handlungen bekannt. Zu diesen 

strafbaren Handlungen zählen auch 39 025 Delikte, die 

im Straßenverkehr begangen wurden. Bezogen auf 100 000 

Einwohner ergibt sich für strafbare Handlungen insge-

samt die Häufigkeitszahl (HZ) 4 166 und ohne Straßenver­

kehr die HZ 3 647. 61 824 Fälle wurden als Verbrechen 

qualifiziert. Die HZ hiefür beträgt 822. 

Die beiden folgenden Tabellen geben eine Übersicht 

über die Gesamtzahlen der Verbrechen und Vergehen sowie 

über jene Verbrechensgruppen, die in diesem Bericht be-

handelt werden. 
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G e sam t z a h I e n 

der bekanntgewordenen gerichtlich strafbaren Handlungen 

St/"ifbaro IQndl~en 1976 1977 1978 
V.rän jgru"9 Käufi~kelb-
ZII'1 Vorjahr zihl (H Z) 
Prozent 

Verbrechen insgesamt 71 000 61 588 61 824 + 0,-4 822 
Vergehen insgesamt ~33 501 241 979 251 409 + 3,9 3 344 
Gesamtzahl aller ~04 501 303 - 567 313 233 + 3,2 4 166 
gerichtlich straf-
baren Handlungen 

Ver b r e c h e n s g r u p p e n 

St/"ifbal'8 Handlllll~«ft 1976 1977 1978 
Ver än jgn11'19 Häuf! ~kel b-
ZIn Vorjahr lihl (H Z) 
Prozent 

Verbreehe~ gegen 348 322 304 - 5,6 4 
Leib und Leben 
Verbrechen gegen 65 377 56 236 57 467 + 2,2 764 
fremdes Vermögen 
Verbrechen gegen 1 562 1 549 1 341 - 13,4 18 
die Sittlichkeit 
Sonstige Verbrechen 3 713 3 481 2 712 - 22,1 36 

Die einzelnen Verbrechensgruppen zeigen gegenUber 

1977 im allgemeinen eine fallende Tendenz, wobei nur die 

Verbrechen gegen fremdes Vermögen eine Ausnahme bilden. 

Diese Verbrechen sind gegenüber dem Jahre 1977 um 2,2~ 

gestiegen; stellt man jedoch eine Relation zu 1976 her, 

zeigt sich,daß im Jahre 1978 um rund 8 000 Verbrechen 

gegen fremdes Vermögen weniger bekannt wurden als im 

Jahre 1976. 
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b) Aufgeklärte strafbare Handl~~gen 

Auf k 1 ä run g s q U 0 t e n 
der Gesamtzahlen in Prozent 

St'-df~re ~ .. lnjllnj~,1 1976 19'17 

----, 
r 

Verbrechen insgesamt 33,3 35~9 

Vergehen insgesamt 62,5 63,2 

Gesamtzahl aller 55 1 7 57,6 
gerichtlich straf-
baren Handlungen , 

Auf k 1 ~ run g s q U 0 t e n 
der Verbrechensgruppen in Prozent 

1978 

35,0 
61,0 
55,9 

St'-dfh;!re H.l~dlv'l]tI1 1976 ~1978 
Verbrechen gegen l 92,5 I 95,7 94,1 
Leib und Leben 

29,0\ Verbrechen gegen 1 31,6 31,4 
fremdes lermögen 

Verbrechen gegen 87,3 87,9 86,8 
die Sittlichkeit 

Sonstige Verbrechen 80,9 76,9 80,6 

Die Aufkläru.."'1gsquoten der einzelnen Verbrechens-

gruppen Z~"'1 mit Ausnahme der sor$tigen Verbrechen 

eine leichte Abnahme gegenüber den Ergebnissen von 1977. 

Es muß allerdings hinzugefügt werden, daß gerade bei 

der zahlenmäßig umfangreichsten Verbrechensgruppe gegen 

fremdes Vermögen der Rückgang der Aufklärungsquote bloß 

0,2 Prozen~ beträgt. 
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Zu den ausgewiesenen Veränderungen der einzelnen Ver-

brechen gegen Leib und Leben ist anzuführen, daß infolge 

der kleinen Zahlen Zufallsschwankungen besonders ins Ge-

wicht fallen und die in Prozent ausgedrückten Veränderungen 

gegenüber dem Vorjahr sohon bei kleinen absoluten Veränderungen 

übermäßig in Erscheinung treten. 

b) Aufgeklärte strafbare Handlungen 

Auf k 1 ä run g s q u 0 t e n 
der Verbrechen gegen Leib und Leben in Prozent 

Strafbare Hindl"'9M 13:]6 1977 

Mord §. 75 StGB 92 . 95 
(inkl.Versuch) * 
Totschlag § 76 StGB 100 100 
.cinkl.Vers~oh) * 
Körperverletzung 94 97 
mitDauerfolgen 
§ 85 StGB 
Körperverletzung 100 . 100 
mit tödl.Ausgang 
§ 86 StGB -
Absichtl.schwere 92 96 
Körperverlet~~ 
§ 87 StGB . 

Sonstige Verbrechen 
gegen Leib und Leben 

86- . 94' 

. 

*) die Polbelliche kriatnalstattstik weist die Aufklänlllg~tel\ 
bet rord IIId T.bchlag nur elnschll.ßlich der Versuch, aus. 

1978 

96'. 

100. 

90 

100: ' 

97 

83' , 
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c) Ermittelte Tatverdächtige 

In der folgenden Tabelle sind die absoluten 

Zahlen der ermittelten Tatverdächtigen der 

Deliktsgruppe "Verbrechen gegen Leib und 

Leben" und die dazugehörigen Besonderen Krimi­

nalitätsbelastungszahlen (BKBZ) ausgewiesen. 

Anzahl der 
Altersgruppe ermittelten BKBZ 

Tatverdächt. 

14 - unter 18 Jo.hre 14 3 

18 - unter 20 Jahre 20 9 

20 - unter 25 Jahre 61 1 1 

25 - unter 40 Jahre 137 · 9 

40 Jahre und älter 68 2 

Aus der obenstehenden Tabelle läßt sich die 

stärkste Belastung mit Verbrechen gegen Leib 

und Leben bei den Altersgruppen der 20 bis 

25-jährig~n feststellen, gefolgt von den gleichbe­

lasteten Altersgruppen der 18 bis 20-jährigen und 

der 25 bis 40-jährigen, während die Jugendlichen, 

d.s. die 14 bis 18-jährigen, an vorletzter Stelle 

liegen. In absoluten Zahlen berechnet, wurden zwei 

Drittel der Verbrechen gegen Leib und Leben von 

Uber 25-jährigen begangen. 
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3. Verbrechen gegen fremdes Vermögen 

a) Bekanntgewordene strafbare Handlungen 

Im Jahre 1978 wurden insgesamt 57 467 Verbrechen 

gegen fremdes Vermögen bekannt, die 27,6 Prozent 

aller strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermögen 

(Verbrechen und Vergehen) bilden. Auf je 100 000 Einw. 

entfielen 764 Verbrechen dieser Deliktsgruppe .• Im Jahre 

1977 waren es 748 und im .Jahre 1976 869 Fälle. 

In der folgenden Tabelle sind die als qualifiziert 

anzusehenden strafbaren Handlungen gegen fremdes 

Vermögen dargestellt. 

V.ränjerung Häufl~kelb-
Strafbare Handl~1ft 1976 1977 1978 Zi1I Vorjahr l.hl (H Z) 

Prozent. 

Schwere Sa.chbe- 262 227 225 - ·0.9' 3 
schädigung 
§ 126 StGB 
Schwerer Diebstahl 1 753 1 346 1 159 - 13,9- 15 
§ 128 StGB 
Diebstahl durch 59 362 51 266 51 507 + 0,5 685 
Einbruch § 129 Z 1 
bis 3 StGB 
Qual. Diebstahl 713 339 346 + 2,1 5· 
§§ 129 z 4, 130 StBG 

Räuber. Diebstahl 84 64 66 +. 3,1 0,9 § 131 StGB 

Raub §.§ 142, 143 StGI 968 937 940 + 0',3 13· 
Erpressung 410 385 393 + 2,1 . 5. 
§§144, 145 StGB 
Qual.Betrug 1 443 1 296 
§§ 147 (3),148 StGB 

2 463 + 90,0. 33 

Sonstige Verbrechen 382 376 368 - 2,1 5 gegen fremdes VermögE n 
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Diebstahl durch Einbruch gern. § 129 Z.1 bis 3 

StGB macht ca. 90 Prozent der Verbrechen gegen fremdes 

Vermögen aus. 

Eine Unterscheidung der Einbruchsdiebstähle nach 

Tatörtlichkeit und Tatobjekt ergibt, daß der Ein­

bruchsdiebstahl in 17 582 Fällen den Tatort "Straße" 

aufweist, und zwar bei Diebstählen von, an und aus 

Kraftfahrzeugen (11 416 Fälle), bei Diebstählen aus 

Kleingeldkassen von öffentlich aufgestellten Zeitungs­

ständern, in welche das Geld für die Zeitungen einzu­

werfen ist (566 Fälle), bei Diebstählen von Fahr­

rädern (1 899 Fälle) und bei Diebstählen aus Auto­

maten, Auslagen und Kiosken (3 701 Fälle). Dazu 

kommen 3 545 Einbrüche in Bauhütten oder Lagerplätze. 

Dem stehen 9 634 Einbrüche in Büro- oder Ge-

schäftsräume gegenüber. In ständig benützte Wohnob­

jekte wurde in 6 550 Fällen eingebrochen, in nicht 

ständig benützte Wohnobjekte in 4 617 Fällen. 

Da die Anzahl der nicht ständig benützten Wohnob­

jekte unverhältnismäßig geringer ist als die der 

ständig benützten, bedeutet dies, ohne daß exakte 

Vergleichsziffern zu Gebote stehen, eine wesentlich 

größere Einbruchshäufigkeit in Zweitwohnungen. 
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Aus der Anzeigenstatistik ergibt sich, daß der 

Raub mit 940 bekanntgewordenen Fällen 1,6 Prozent 

der Verbrechen gegen fremdes Vermögen bildet. 

Die Häufigkeitszahl beträgt 12,5. 

b) Aufgeklärte strafbare Handlungen 

Auf k 1 ä run g s q u 0 t e n 

der Verbrechen gegen fremdes Vermögen in Prozent 

St,..fbare Hi/\dlun~elI 1976 1977 1978 

Schwere Sachbe- 32 34 
schädigung 
§ 126 StGB 
Schwerer Diebstahl 37 40 
§ 128 ßtGB 

Diebstahl durch 25 28' 
Einbruch § 129 Z1 
bis 3 StGB 
Qual. Diebstahl 125 .~ 129 * §§ 129 Z 4, 130 StGB 
Räuber. Diebstahl 69 69 
§ 131 StGB 

"Raub §§ 142, 143 StGB 55' 53 
Erpressung 
§§ 144, 145 StGB 

70 65 

Qual.Betrug . 100 95 
§§ 147 (3),148 StGB 
Sonstige Verbrechen 95 98 
gegen fremdes 
Vermögen 

* ) t. Vorjahr bekanntgewordene IIftd t. Berichtsjahr geklärte Fäll_ können IJI der 
Statistik eilte Aufk läruagsquote VOll über 100 Prozent bewirken, IIobei lieh 
auch erst ilJIläß1ich der Aufklänlll9 hl'rausstellen kaM, daß es sieh UI einen 
QUilifizierten Diebstahl gehandelt hat. Die t. Verhältnis z»r Deliktsgruppe 
kleiRe Zahl der Fälle läßt diese .It elftlr jäh~llc~ abzuschließenden Statistik 
zwangsläufig verbundenen Erschelnungl tretz des groBen Überhanges als nicht be­
deutsa. beurteilen. 

39 

39 

27 

105 * 

·76 

53 
64 

8:; 

97 
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0) Ermittelte Tatverdächti~e 

In der folgenden Tabelle sind die absoluten 

Zahlen der ermittelten Tatverdächtigen der ge­

samten Deliktsgruppe "Verbrechen gegen fremdes 

Vermögen" und die dazugehörige BKBZ ausgewiesen. 

Anzahl der 
Altersgruppe ermittelten BKBZ 

Tatverdächt. 

14 - unter 18 Jahre 2 779 551 

18 - unter 20 Jahre 1 500 644 

20 - unter 25 Jahre 2 209 414 

25 - unter 40 Jahre 2 944 190 

40 Jahre und älter 992 31 

Die stärkste Belastung mit Verbrechen gegen 

fremdes Vermögen weist die Altersgruppe von 

18 bis 20 Jahren auf, gefolgt von der Altersgruppe 

der Jugendlichen (14 bis 18 Jahre). 

d) Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen 
und Diebstahl von Kraftfahrzeugen 

Wegen der besonderen Bedeutung des Kraftfahrzeuges 

als Angriffsobjekt werden im folgenden einzelne 

diesbezügliche Erscheinungsformen des Diebstahls und 

der ' unbefugte Gebrauch von Fahrzeugen (§ 136 StGB) 

dargestellt. 

III-30 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 25 von 114

www.parlament.gv.at



_21 

Strafbare Handlung. 1976 1978 
V.rän :lerung 

1977 Zll1 Vorj ihr 
Prozent 

Unbefugter Gebrauch 6 140 6 322 6 131 - 3~0. 
von Fahrzeugen 
§ 136 StGB 
Dif~bsta.hl von 2 057 1 649 1 690 + 2,5 
Kraftwagen 
Diebstahl von - 3 375 3 334 2 960 11,2' -
Krafträdern 

-
Diebstahl von 23 524. 22 941 22 825 - 0,5. 
Kfz-Teilen und Gegen-
ständen aus Kfz 

Die ermittelten Tatverdächtigen hinsichtlich 

der hier erfaßten kriminellen Erscheinungsformen 

setzen sich in absoluten Zahlen gerechnet wie 

folgt zusammen: 

A 1ter~"",peI 
UAb.fughr Diebstahl Oililstahl Diebstah 1 von 

Gebrauch von von Kraft- VOll Kraft- Kfz-Teilen u. 
Falrzeugen wagen rädern Gegenständen 

§ 136 StG8 aus Kfz 

10\ - ",ter 18 ~hre 763 91 
. 

367 651 

18 - IIIter Al Jahrt 409 76 125 523 

Al - llfiter 25 Jahre 474 150 98 509 

25 - II'tter ltO Jahre 350 147 41 303 

~ Jahre U'ld älter 53 22 14 70 

H.lufl~k.lb-

z.hl (H Z) 

82 

23 

39 

304 
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Zum Vergleich der Belastung der einzelnen 

Altersgruppen und Tatverdächtigen können aber 

nur die in der nächsten Tabelle ausgewiesenen 

Besonderen K:J::iminalitätsbelastungszahlen (BKBZ) 

sirillvoll herangezogen werden. 

I Ur.tdiJ~hr Olebdahl Ciilstahl Diebstahl von 
I, b' I I I I Ge rJuch v<Y1 voo ~raft- VOI1 rraft- jKfz-Teilen u. 

! I \ j I r ahrze<lgen \l49en rädern Gege:lS tänd6l 

_________ .. ___ 1 _§ .1_36_' _stG_ue'_li__ ~ ______ iU! ~~ 
1 I.' - r- 1 1 8 1

1

' ~7 3 I 1 29 14 - unter 8 "",mB ' J' I 
18 - !.Mier 20 Jahlß 175 I 33 I '54 

89 I'!' 20 ~ L'IIter 25 ,J.Jhn 

125 - Ufl ttr 4fJ J<lhre 

40 ~hre und älter 

i 28 18 

23! 9 I 
! I 

i 2! 1 I 4 

3 

224 

95 

20 

2 I l I 0, -L ___ ._.L 1.--. ___ ~ ___ -1 

Ein Vergleich der beiden ~[labellen mrJ.,cht deut-

lich, wie ale du::,ch unterscr.iedliche Bevölkerungs-

anteile der Altersgruppen bewirkte Verzerrung durch 

die P...nwendung der Besonderen Kriminal i tätsbelastungs-

zahlen relativiert wird und verdeutlicht, daß mit Ausnahme 

des Diebstahls von Y.rafträdern - bei dem die 14 bis 18-

jährigen dominieren - die stärkste Belastung bei den 

18 bis 20-jährigen l.iegi_ 

Als die arn zweitstärksten belastete Altersgruppe 

tri tt beim wlbefugten Gebrauch von Kraftfahrzeugen 

und beim Diebstahl von K.fz-Teilen und Gegenständen aus 

Kfz die Altersgruppe der 14 bis 18-jährigen, beim Dieb-

stahl von Krafträdern die Altersgruppe der 18 bis 20-

jährigen ULnd beim Diebstahl von Kraftwagen die Alters-

gruppe der 20 bis 25-jährigen hervor. 
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4. Verbreohen gegen die Sittliohkeit 

a) Bekanntgewordene strafbare Handlungen 

Im Jahre 1978 wurden insgesamt 1 341 Verbreohen 

gegen die Sittlichkeit bekannt, die 41 Prozent 

aller Delikte gegen die Sittlichkeit (Verbrechen 

und Vergehen)bilden. Auf je 100 000 Einwohner 

entfielen ca. 18 Verbrechen dieser Deliktsgruppe. 

Im Jahre '1-976 und 1977 be.trug die HZ jeweils 

21 Fälle. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die statistischen 

Daten der hier behandelten Verbrechenstatbestände 

V.,.än jQrung ItälJfl 1ketb-
Strafbare Hindl~ett 1976 1977 1978 ZIn Vorjahr zihl (H z) 

Prozent 

Notzucht § 201 StGB 405 340 369 + 8,.5 5 
Nöti zum Bei-
BOhl~ 202 StGB . 182 207 173 - 16,4 : 2 
Zwang zur 'Unzucht 
§ 203 StGB 

45 .59 53 - 10,2 : 0~7 

Nötigung zur Unzucht H~ 16 17 + 6,3 0,2 
§ 204. StGB . 
Sohändung 45 ' 55 28 - 49,1 " 0,4 
§ '205 StGB 
Beisohlaf od.Unzuoht 757 749 566 ... 24,4. 8 
mit Unmündigen 
§§ 206, 207 StGB 

. Sonstige Verbreohen 110 123 135 + 9 8" , , 2 
gegen die 
Sittlichkeit 
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Auch hier trifft der bei den Verbrechen gegen Leib 

und Leben gegebene Hinweis zu, daß infolge der kleinen 

Zahlen bei den Tatbeständen Zwang zur Unzucht (§ 203 StGB), 

Nötigung zur Unzucht (§ 204 StGB), Schändung (§ 205 StGB) 

Zufallsschwankungen besonders ins Gewicht fallen und da-

her wenig signifikant sind. 

b) Aufgeklärte strafbare Handlungen 

Aufklärungsquot en 

der Verbrechen gegen die Sittlichkeit in Prozent 

Strafbare Handlllll9- 1976 1977 1978 

Not'zucht § 201 StGB 77' 76 78' 

Nöti zum Bei- 92' 88 ' 91' 
SChl~ 202 StGB 
'Zwang zur '·Unzucht 82 78. 72' 
§ 203 ' StG~ " ' 
Nötigung zur Unzucht 
§ 204 StGB ' 

67 61 ' 65, 

Schändung 80. ' 93. , 86, 
§ 205 StGB 
Beischlaf od.Unzucnt 92', 93 92 
mit ,Unmündigen 
§§ 206, 207 -StGB 
Sonstige Verbrechen 95' 96', 95, 
gegen ,die 
Sittlichkeit 

. 
- - , - ._---
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c) Ermittelte Tatverdächtige 

Die altersmäßige Verteilung der ermittelten Tatver-

dächtigen und die dazugehörigen Besonderen Kriminali­

tätsbelastungszahlen (BKBZ) der gesamten Deliktsgruppe 

"Verbrechen gegen die Sittlichkeit" sind der folgenden 

Tabelle zu entnehmen: 

[
_ -----.--T-~nz:~~-~e;--I----

Al tersgruppe ! er:rli tte} ten i BKBZ 
I Tatverd2.cht. ! 

j 1 4 un te r 1 8 J ahr ~---T---~ -;~;·--------r;-;-l 
I ::>o! I 18 un""Ger _ Jahre _ 10u I 

20 - unt er 25 Jahre I 205 I 
~ 1 
! unter 40 Jahre ! 

40 Jahre un~äl1;er .-L 

45 

38 

25 
! 

372 i 24 

1 B4 I· 6 I _____ .L ___ --1 

, Aus der Tabelle ergibt s:'i.ch, daß die Al ters-

gruppe der 18 bis 20,-jährLgcL am stärksten belastet 

ist. Die zweitstärkste Altersgruppe stellen die 

20 bis 25-jährigen dar. 
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5. Die Suchtgiftkriminalität 

a) Bekanntgewordene strafbare Handlungen 

Im Jahre 1978 wurden insgesamt 807 Verbrechen nach 

dem Suchtgiftgesetz bekannt, die 22 Prozent aller 

Delikte gegen das Suchtgiftgesetz (Verbrechen und 

Vergehen) bilden. Auf je 100 000 Einwohner ent-

~ielen ca.11 Verbrechen dieser Deliktsart. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die statistischen 

Daten der hier behandelten Deliktsart. 

Strafbare 1taftd1~ 
VriI~ ltäun~k.lts-

1976. 1977 1978 ZIII Vorjahr uhl (H Z) 
Prellnt 

Suchtgiftgssetz . 529 546 807 +47,8 11 
§§ 6,8 ("Handel")* 
Suchtgiftgesetz 1 941 2 077 
§ 9 ("KonsUDlU )** 

2 881 +38,7 38 

--

* ) 'HaodQl' Iteht hier für Erz~g. nIlfuhr eder ,,, Verkehr setz .... s.dItgtft 111 aoldMII leng-, da8 daraus 
111 grMertr A1fsde/wJft~ el .. Gefahr frr das leben oder die GtIUft~it NI ltnacMn .t.t_ - bZII. die 
VertlllriJR~ oder Verabrt<btg ZIW' ~ dieses VertndMfts. 

**) .~, Iteht hier frr Überlass .. won SlfChtglft M ,I_ nicht Btzwgsberechttgten • ..,beredltt~t. Herstell",g, 
Yerarbtitta~ bZII. -'*'tdIttgter &viril und Besitz YOn SuchtgIft und andere Handll.ftg8ft, ~Ie dII .tttelltarell 
Sudltgiftkonsul dienen. 

b) Aufgeklärt~ strafbare Handlungen 

Auf k 1 ä run g e q u 0 t e n 
der Suchtgiftdelikte in Prozent 

Strafbare Handl"'9- . 1976 1977 

Suchtgiftgesetz 100. 100. 
§§ 6,8 ("Handel" ) . . 
Suchtgiftgesetz 100: 99, 
. § 9 ("Ko~um.") 

1978 

98 . 

99 
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c) Ermittelte Tatverdächtige 

Die folgenden Angaben über ermittelte Tatverdächtige 

nach dem Suchtgiftgesetz (Verbrechen und Vergehen) 

wurden dem "Jahresbericht 1978 über die Suchtgift­

kriminalität in Österreich" entnommen. In diesem 

Jahresbericht wird jeder einzelne Suchtgiftverdächtige 

gezählt, unabhängig davon, ob er daneben auch noch 

andere Straftaten begangen hat. Die Polizeiliche 

Kriminalstatistik zählt hingegen den Tatverdächtigen 

bei der schwersten ihm zur Last gelegten Straftat. 

Die Zahlen der ermittelten Suchtgifttatverdächtigen 

des Jahresberichtes stimmen daher mit den diesbezüglichen 

Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht über-

ein, sind aber in der Gesamzahl aller ermittelten Tat-

verdächtigen enthalten. Insgesamt wurden im Jahre 1978 

2 981 Personen nach dem Suchtgiftgesetz angezeigt, davon 

662 wegen Verbrechens. 

AnZB.hl der 
Altersgruppe ermittelten BKI~Z 

Tatverdächt. 
------

14 - unter 18 Jahre 468 93 

18 - unter 21 Jahre 1 096 316 

21 - unter 25 Jahre 910 216 

25 Jahre und älter 507 1 1 

III-30 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)32 von 114

www.parlament.gv.at



Bei den strafbaren Handlungen nach dem Sucht­

giftgesetz zeigt die Altersgruppe der 18 bis 21-· 

jährigen die stärkste Belastung. Die Altersgruppe 

der 21 bis 25-jährigen liegt an zweiter und die 

Altersgruppe der Jugendlichen (14 bis 18 Jahre) 

an dritter Stelle. 
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6. Jugendliche Tatverdächtige 

Die Anzahl der Jugendlichen Tatverdächtigen - das sind 

Personen die das vierzehnte, aber noch nicht das achtze~~te 

Lebensjahr vollendet haben - wird in den folgenden Tabellen 

bezüglich der Gesamtkriminalität und der in diesem Bericht 

behandelten Verbrechensgruppen jeweils 

durch die absoluten Zahlen und 

durch das Verhhltnis der auf 100 000 Jugendliche 
entfallenden jugendlichen Tatverdächtigen (Be­
sondere Kriminali tätsbelast\mgszahl - BKBZ -
der Jugendlichen) 

dargestell t. 

Zur Beurteil LUlg der Entwi cklung sind nur die Be-

sonderen Kriminali tatsbelastUl1szalüen geeignet, weil 

nur Sle der nicht unwesentlichen Veränderung des An-

teiles der Jugendlichen 8J1 der Gesamtbevölkerung 

Rechnung tragen. 

G e 8 amt k r i m i n a 1 i t ä t 

Ermittelte jugendliche Tatverdächtige 
]976-1978; a b sol u t e Zahlen 

1976 1977 1978 

16 971 18 694 17 729 

Ermittelte jugendliche Tatverdächtige 
1976-1978; B K B Z 

1976 1977 1978 

3 647 3 808 3 513 
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All e Ver b r e c h e n 

Ermittelte jugendliche Tatverdächtige 
1976-1978; a b sol u t e Zahlen 

1976 1977 1978 

3 181 3 415 3 095 

Ermittelte jugendliche Tatverdächtige 
1976-1978; B K B Z 

1976 1977 1978 

684 696 613 

Ver b r e c h engegen Lei b und Leb e n 

Ermittelte jugendliche Tatverdächtige 
1976-1978; a b sol u t e Zahlen 

1976 1977 1978 

16 18 14 

Ermittelte jugendliche Tatverdächtige 
1976-1978; B K B Z 

1976 1977 1978 , 

3 4 3 

III-30 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 35 von 114

www.parlament.gv.at



- 31 -

Ver b r e ehe n gegen fremdes Ver m Ö gen 

Ermittelte jugendliche Tatverdächtige 
1976-1978; a b sol u t e Zahlen 

1976 1977 1978 

Z 850 3 049 2 779 

Ermittelte jugendliche Tatverdächtige 
1976-1978; B K B Z 

1976 1977 1978 

613 621 551 

Ver b r e ehe n gegen die S i t t 1 ich k e i t 

Ermittelte jugendliche Tatverdächtige 
1976-1978; a b sol u t e Zahlen 

1976 1977 1978 

183 212 169 

Ermittelte jugendliche Tatverdächtige 
1976-1978; B K B Z 

1976 1977 1978 

39 43 33 
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Die besondere Kriminalitätsbelastungsziffer (BKBZ) 

der Geeamtkriminalität für das Jahr 1978 stellt den 

niedrigsten Wert seit dem Jahre 1971 dar. Gegenüber 

1977 ergab sich bei den BKBZ aller Verbrechensgruppen 

ein Rückgang. 
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7. Schußwaffenverwendung 

Die Schußwaffenverwendui'1g stell t ein.en Indikator 

für die Gefährlichkeit des kriminellen Geschehens dar. 

In den folgenden zwei Tabellen werden jene vorsätzlichen 

strafbaren Handlungen ausgewiesen, bei denen mit einer 

Schußwaffe (im Sinne des Waffengeset :;;e8) gedroht oder 

geschossen WlJ.rde. Nebst oen absol~,(ten Zahlen dieser 

strafbaren Handlu-Ylgerl, bei denen eine Sclrußwaffe ver-

wendet wurde, wurde auch der pro,o:en-;:;ue:.Ll.e Anteil an 

allen bekanntgewordene:-l strafbarer', 'ls.ncL":.'J,ugeYl dieser 

Kategorie errechnet_ 

Nicht ausgewiesen werde:r~ c'; "-' 

einer Schußwaffe bei Wilddieb8t~blen. da dieser delikts­

spezifische SchußwaffengebrccLl.ch l~UHl8 tesoDce:r-e Ge­

fährlichkei t im obigen Si:llTle b2df"':'~~L 

In der Anzahl der :Fäll e 1f~::;cl1L!,B';ic.d·fe - Gedroht" 

können auch Fälle enthalten seiEt in denen nur ein 

schußwaffenähnli eher Gegen stand v erv'<'enCt et vmrde, da 

bei ungeklär1ien Fällen die Erfas8't..~~.lg der Drohung mit 

einer Schußwaffe nur auf Grund (~e3 ä 1J.ßeren i'.J1scheins 

durch Angaben der Opfer bzw. Zeugen erfo1gen kann. 
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SCHUSSWAFFENVERWENDUNG 

Anzahl der vorsätzlichen strafbaren Handlungen (strafgesetzliche 
Tatbestände), die unter Verwendung einer Schußwaffe begangen wur­
den; absolute Zahlen und Prozentanteil an allen bekanntgewordenen 

strafbaren Handlungen gleicher Kategorie 

GEDROHT 

Strafbare HaTldlllilg absolut % An-

teil 

Mord 

Totschlag 

Körperverletzung mit 
tödlichem Ausgang 

Absichtliche schwere 
Körperverletzung 

Freiheitsentziehung 4 1 

davon Verbrechen 1 4 

Erpresserische Entführung 1 7 

Nötigung 9 1 

Schwere Nötigung 8 3 

Gefährliche Drohung 109 2 

davon Verbrechen 9 3 

Schwere Sachbeschädigung 

davon Verbrechen 

Räuberischer Diebstahl 3 5 

Raub 103 11 

Erpressung 3 1 

Notzucht 2 1 

Zwang zur Unzucht 1 2 

Nötigung zur Unzucht 1 1 

Bandenbildung 1 14 

Schu~ffenvErwendung wurde nur ausge~iesen, wenn der Prozentanteil 0,5 beträgt. 
Oie Prozentanteile wurden jeweils auf ganze Werte auf-oder abgerundet. 

GESCHOSSEN 

absolut' % An-

teil 

45 35 

3 50 

2 10 

6 10 

1 7 

4 1 

3 1 

22 1 

3 1 

12 1 
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SCHUSSWAFFENVERWENDUNG 

Anzahl der vorsätzlichen strafbaren Handlungen (Besondere Formen 
der Kriminalität),die unter Verwendung einer Schußwaffe began­
gen wurden; absolute Zahlen und Prozentanteil an allen bekannt­

gewordenen strafbaren Handlungen gleicher Kategorie 

GEDROHT 

Strafbare Handlung absolut % An-
teil 

Raubmord und Vermögens-
delikte mit Todesfolße 

in Geldinstituten oder 
Postämtern 

in Tankstellen 
in sonstigen Fällen 

Raub -
in Geldinstituten oder 41 71 

Postämtern 
in Gesohäftslokalen 16 22 

d a von 
in Juwelier und 2 40 

.Uhrengesohäft en 
in Tankstellen 16 53 
in Wohnungen 8 13 
an Geld- od.Werttransportel 1 50 
an Taxifahrern 2 25 
an Passanten 8 2 

SchuBwaffenverwendlng wurde nur ausgewiesen, wenn der Prozentanteil 0,5 beträgt. 
Die ProzenblOtelle IlUrden jlNeils auf ganze lIerte auf-oder abgerundet. 

GESCHOSSEN 

absolut % An-

teil 

1 100 

1 100 
2 67 

2 3 

5 7 

2 7 
2 3 

, 
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8. Die Kriminalität in den Bundesländern 

a) Bekan..l'ltgewordene strafbare Handlungen 

Zunächst werden die absoluten Zahlen der bekanIltge-

vvordenen Verbrechen aus den DeJiktsgruppen der straf-

baren Handlungen ge~en Leib und Leben, gegen fremdes 

Vermögen und gegen die Sittlichkeit für 1976, 1977 

ll..nd 1978 bundesländerv'feisc ausC,ewi esen. Gesamtüber-

sichten und wei~ere Detailzahlen sind im beiliegenden 

Zahlen der bt:kann-cgeVl,").!"C::l1(:ll G trafbaren Handlungen 

._- ----- -~-----.. ----;- -- .-------.- .-.---._-.-. -.. -. ',--'- - --.-.-----.. -----.1"------ .. ----------.-
Vr,·"o\',...cc,.·hr ',) I, 1J,~~'f r,,(·'t'r>n I V"T'bY'8C'"lOn • ./ -I.. .J, _ '_ ., A ~ 1 ;". , '.~ '_ _, l~.... , \. - ....... _" I "-" 

[-C' ;--:(:.. ~l ~;,~:;.~ t: ! :'~.( "' r .:-'( "'r:r~ e 8 ~~(-:; r:(.: n d i l.' 

" 1 ;l f) ~~ (-- ~~ '~" }-'~ ! ::~ t, • :-. / "-1 ! :-) j -t ::} j_ c; !-} }{ '3 "} t 
- -- ~----;-------t---------, - ~ --t"---1-------
l' : '''I I "I;' I ~.: '1"1! ~,-, lQ,r I "'T' 191q 

----------~r c - :1
1

- - ·",-r,1-···.,3
1 

""0 f--'-~C1-8-1~!....20~-t---'--28-
Bur gen J [) nd S; 1iJ ; ;" !.. I :c i J,) 

! ' : i I I 
Kärnten 2D I ·I~ I 1j :i S;'4 i ? ~51 310611 149 92 

i I ! 
I I i 

Ti'! ~9 7 37t! 8 (114\ 7 954 i 336 I '5:>7 
1 I! 1 

"",,' ," 1
1 f;, I L'. c)",' I ,·v j '0' '0"11 I! ~1,1 . i ,,,' i '" c· ,(., v,". ! G, 'I { 

I I : I 
i, I 1R i ,,-i 3 CN

: c'c~r,i i.nU·I]i 1'l!: i-i ' '~"_;t'! ~., :~J .. J ; ~ I 1 /.0 

31 '" I " , 87, I" 43:! " 31
1 ,1e 

j 23 I 2/ I 11 :0 ~'i" I '+ :,?j! 4 j::J71 111 

! 1
1 

i !! I 

i 23 I S J' 1~ 1 849 I 2 174 i '1 93[: I 84 I i . f I I 

L __ ~~J ____ ~_I __ ~ '" 1_21_147t1835I 313--,--_36_5--"---_2_97 ... 

Niederöstey:,. 

209 

Salzburg 97 

SteierLarL 240 

57 

1'irol 102 

VOTHrlberg 

Wien 

91 

232 

233 

70 

216 

85 

89 
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Bei statistischen Vergleichen dürfen die strukturellen 

Unterschiede der zu vergl e ichenden Objekte nicht vernach­

lässigt werden. Hinsichtlich der Bundesländer gibt es da-

bei Unterschiede, die sofort einleuchten, wie die räumliche 

Größe, die Einwohnerzahlen und der Stadt- oder Landcharakt er 

und weniger ins Auge fall ende, wie die geographische Lage, 

leioht oder schwer kontrollierbare Grenzkommunikation, die 

Verkehrsaufschließung und die wirtschaftlichen Gegebenheiten. 

In allen Staaten, in denen dies statistisch überhaupt er-

faßt wird, ist di e Kriminalität in den Städten höher als auf 

dem Lande und die Aufklärungsquote verhält sioh umgekehrt. 

Um Vergleiche zu ermöglichen, werden in der folgenden 

Tabelle die Häufigkeitszahlen (bekanntgewordene Fälle je 

100 000 Ei nwohner des Bundeslandes) dargestellt. 

Häuf igkeitszahlen (HZ) 

Verbr echen Verbrechen Verbrechen 

Bundesl änder ""ge gen Leib gg.fremdes gegen die 
und Leben Vermögen Sittlichkeit 
197c 1m 1978 1975 1m 1978 ' 1976· , 1917 I 1978 

Burgenland 2 4 2 234 187 210 7 7 11 

Kärnt en ~ 4 ,. 695 670 588 28 17 17 

Niederösterr. 5 5 1+ 522 1$7 566 24 2G 16 

Oberösterreich 5 4 5 539 512 553 17 17 19 

Salzburg 6 4 4 009 B1$ 943 lJ 23 16 

Steiermark 3 3 3 576 539 575 18 LU 18 

Tirol 4 5 2 893 7~ 757 LU 18 15 

Vorarlberg 8 3 5 642 755 655 29 LU l) 

Wien 5 4 5 1B:l> 1 318 1 373 LU 23 19 
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Bei den Verbrechen gegen Leib und Leben ist gegen­

über dem Jahre 1977 im Bundesland Burgenland, Nieder­

österreich und Tirol ein Rückgang erfolgt, in den Bundes­

ländern Oberösterreich, Vorarlberg und Wien eine Steigerung 

feststellbar, während in Kärnten, Salzburg und Steier-

mark die Häufigkeitszahl gleichgeblieben ist. 

Bei den Verbrechen gegen fremdes Vermögen ist gegen­

über dem Jahre 1977 im Bundesland Kärnten, Tirol und Vor­

arlberg ein Rückgang feststellbar. In den Bundesländern 

Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien 

zeigt die Häufigkeitszahl gegenüber 1977 eine Zunahme, 

während diese in Niederösterreich nahezu unverändert blieb. 

Zieht man als Bundesdurchnitt die liäufigkeitszahl der Ver­

brechen gegen fremdes Vermögen von 764 heran, zeigt sich, 

daß die Bundesländer Salzburg und Wien über dem Bundes­

durchschnitt liegen und Tirol an diesen nahe herankommt. 

Das Bundesland Burgenland liegt weit unter dem Bundes­

durchschnitt. 

Bei den Verbrechen gegen die Sittlichkeit zeigt 

sich in den Bundesländern Niederösterreich, Salzburg, 

Steiermark, Tirol und Wien gegenüber 1977 ein Rückgang, 

während in Kärnten keine Änderung eingetreten ist. 

Im Burgenland, in Oberösterreich und Vorarlberg ist 

gegenüber 1977 ein Anstieg der Häufigkeitszahl zu 

bemerken. 

Auch hier muß bemerkt werden, daß bei der Verbrechens­

gruppe gegen Leib und Leben und gegen die Sittlichkeit 

den Unterschieden der einzelnen Bundesländer und den Ver-
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änderungen gegenüber dem Vor ,iahT infolge der kleinen Zahlen 

keine allzugroße Aussagekraft ZUkOrllillt. 

Auch die Häufigkei tszahlell können siImvoll nicht 

ohne Beachtung der unterschiedlichen Strukturen der 

Bundesländer verglichen werden, insbesondere bei den 

Verbrechen gegen fremdes Ve:'~IZlögen darf die Häufung von 

Gelegenheit en in Wien (zlun E(~ls}üE;l Gee;enstände in unbe-

aufsichtigt geparkten F'er:::';Cnenk:r3f'twuceIl) nicht übersehen 

werden~ 

b ) Aufgeklärt e strafbare HaIldl L;;..nge rl 

Die Aufklärun.gsquot en j.D Pro?,I'~r::1. a2:~ hi er behandelt en 

VerbrechensgrurJpen :i_E 08It C'; n/,elr~eü Bundesländern ergeben 

sich aus folg:::ndeT tfOE:T.::'i 

Bund es Lin:) 0 r -. "-"r . 
~ .. · __ ~~U.!.l l eh k ei t 
: ",c' ~ I V'?' V7Q 
t-~~i_~,-.:..- jjL__ ,){ .) ,-

83 I 
I 

75 ! Burgenland 1iült ,-, 53 ~l 

i , 
I 

KFi.rnten (I!- t 1(,(1 I l~ln f 45 4C: 
01- I ..P.J I 

I , 
I 

, 
97 j 

i 
Niederös'rerr ,. g.~ ! -1021 ~l i{; 

') .,..1: 

i 1~ I 
i 

Oherösterreich 9? I 99 I I" I,J 
I I 

fJ 

, ! 
I 

100 ! ,., 
Salzburg 203 

94\ 
3B 'I. 

0-1 Steiermark .1 , 95 8i I 2S 34 

\ I I 
I 5', 100 100 100 

I 43 96 94 95 

i 
"9 i i 9J 94 93 I 
:2 1 I 93 92 88 

\ 

I 
42 93 87 84 

30 93 92 92 

I 
Tirol 100 100 82

1 
lJ 3~ 

89 I VorA.rJberg 100 ! g:~ 5-4 

Wien 8n 90 90 19 L16 
41 I 91 93 88 

~I 91 84 9') 

19 \ 68 75 73 
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Für die unterschiedlichen Aufklärungsquoten in 

den Bundesländern gelten ähnliche strukturelle Be­

gründungen wie für die Häufigkeitszahlen. Bestimmte 

Formen des Diebstahls (z.B. Gegenstände aus unbeauf­

sichtigt geparkten Personenkraftwagen) bieten geringe 

Chancen zur Aufklärung. 

Zweifellos werden die Sicherheitsbehörden ihre 

Anstrengungen zur Verbesserung der Verbrechensauf­

klärung auf allen Gebieten weiter intensivieren 

müssen. 

III-30 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 45 von 114

www.parlament.gv.at



- 41 

9. Fremdenkrimlnalität 

Die Einschätzung der Fremdenkriminalität kann 

sinnvoll nur vor dem Hintergrund der in Österreich 

aufhältigen Personen fremder Nationalität vorgenommen 

werden~ Zur Errechnung eines Schätzwertes und für Ver-

gleiche mit den Tätern, die der österreichischen Wohn-

bevölkerung angehören, verwendbare zahlenmäßige An­

gaben sind nachstehend angeführt (Quelle: Polizei­

liche Kriminalstatistik Österreichs 1978, Angaben des 

Österreichischen statistischsL Zentralamtes): 

Zahl der jährlichen ~~künfte von 
Ausländern im Beherbere;,'ungsgewerbe: 
Durchschnittswert pro Tag: 

12 254 255 
34 000 

Zahl der Übernachtungen von Ausländern:81 301 494 
Durchschni-:;ts'Nert pro Tag~ 222 743 

Grenzübertritte einreisender Fremder: 127 795 400 
Irutrchsclmi ttswert pro Tag~ 350 124 

In Ö::.;terr8ich beschäf~;lgte Ausländer 
Durchsc!lni.ttswert: 

Bevölkerung Österreichs: 
Bevölkeru.:'1g über 1 B Jahre! 
Bevölkerung 10 bis 40 Jahre: 

Ermittelte Ta~verdächtige insgesamt 
(Verbrechen) ~ 

Erm1ttelte Tatverdächtige tiber 18 Jahre 
(Verbrechen) : 

177 000 

7 518 300 
5 469 957 
2 314 166 

14 451 

10 584 

Ermittelte Tatverdächtige 18 bis 40 Jahre 
(Verbrechen) : 8 990 

Anzahl fremder Tatverdächtiger 
(Verbrechen) : 

Anzahl fremder Ta0verdächtiger, 
die in Osterreich beschäftigt waren 
(Verbrechen) : 

1 112 

400 
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Aus diesen Zahlen läßt sich ein Schätzwert von 

716 000 in Österreich durchschnittlich aufhältigen 

Fremden errechnen. (Zum Durchschnittswert der täglichen 

Übernachtungen von Ausländern ist der Durchschnitts­

wert der täglichen Grenzüber:tri tte eir.,.reisenderFremder 

zu addieren und von diesem Wert der Durchschnittswert 

der täglichen Ankünfte in Abzug zu bringen, da dieser 

im Durchsc{I..ni ttswert der täglicb.en Übernachtungen ent­

halten j.st. Hinzu kommt noch die durchschnittliche 

Anzahl der in ÖsteY'!'eich beschäftlgten Ausländer; 

222 743 + 350 124 - 34 000 + 177 000 = 715 867(aLlfBI!Mdet 716 000) 

Verwendet man di,,:~sen V'icrt ZL;,r Berech..YJung der 

Kriminalitätsbelas:llDC der Auslö.nc1cr (fremde ermittelte 

Tatverdächtige 2..u.f je 100 000 aufbi:U.tige Fremde dann 

ergibt dies 155. Im Verg1eich 1azu te~rägt die Krimi­

nalitätsbelastung der öster::eichischen Wohnbevölkerung 

192; die österreichische WohJioevölkerung weist somit 

eine höhere Kriminalitätsbelastung als die in Öster­

reich aufll.ältigen Fremden allf. 

Bei Vergleich der Krimilulitätsbelastung der in 

Österreich beschäfti€~ten AusJ_änder mit der östc:r­

reichischen Wohnbevölkerung erscheint es sinnvoll, nur 

jenen Teil der österreichischen Wohnbevölkerung heran­

zuziehen, der - wie die in Österreich beschäftigten 

Ausländer - älter als 18 Jahre ist. Geht man aber zu­

sätzlich von der Annahme aus, daß die in Österreich 

beschäftigten Ausländer eher den jüngeren Jahrgängen 
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zuzurechnen sind, erscheint es logisch, zu Vergleichs- ' 

zwecken die Kriminalitätsbelastungszahl der Wohnbe­

völkerung Ös·terreichs ilIt Alter zwischen 18 bis 40 

Jahre zu verwenden. 

Die Kriminalitätsbelastung der in Österreich be­

schäftigten Ausländer beträgt 226, die der österreichi­

schen Wohnbevölkerung von über 18 Jahren 193, der Alters­

gruppe der 18 bis 40-jährigen 388. 

Im allgemeinen ist also die Kriminalität der 

Fremden geringer als die der österreichischen Wohnbe­

völkerung. In den in diesem Bericht besonders be­

handelten Verbrechensgruppen ergeben sich folgende 

Zahlen: 

.. . Ermittelte Tatver.däohtigte 
(Osterr~~cher! Fr.emde o~e in Osterreich beschäftigte 

Auslander,~n Osterre~ch beschäftigte Ausländer) 

Verbrechensgruppe 
Ölt. r r eie h e 0 Frollde 0 h n e Gast~rbeHt 6 ast a r b e ! t e r LI _ _ __ _ . __ __._-_' . ~__ ____ ~_-__ =c' ~-.c 

Verbrechen gegert 
Leib und Leben 

Verbrechen gegen 
fremdes Vermögen 

Verbrechen gegen 
die Sittlichkeit 

Sonstige Verbrechen 

G e B amt 

~ 
;\ 
~ 

300~ 2,1 21 3, 24 
t 
I 11 162: 77,2 54 76,4 228 

I 
1 040t 7,2 3 4,9 76 ' 

1 9491 13,5 1 1 

100 

~ 
i 

72 18 ! 

l i 
400 100, ( 

--4----~ _____ ,.iI--__ __I1 

100 ; 14 451 71 
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Die Kriminalität der Fremden ohne die in Öster­

reich beschäftigten Ausländer zeigt im Vergleich zur 

österreichischen Wohnbevölkerung keine Auffälligkeit, 

wogegen die in Österreich beschäftigten Ausländer bei 

den Verbrechen gegen Leib und Leben und bei den Ver­

brechen gegen die Sittlichkeit höher, bei den Verbrechen 

gegen fremdes Vermögen geringer belastet erscheinen. 

Diese in der Kriminol~gie bekannte Tatsache ist auf die 

besonderen persönlichen Umstände dieser Personengruppe 

zurückzuführen (Massenquartiere, Sprachschwierigkeiten 

usw., wobei auch noch das Auftreten von Kultur}: :mflikten 

ins Kalkül zu ziehen ist). 
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111. Die Kriminalität im Spiegel der Straf­
rechtspflege 

1. Die Tätigkeit der Staatsan~altschaften 

Die Staatsanwaltschaften haben im Jahr 1978 

153.503 Anzeigen zu behandeln gehabt. Gegenüber dem 

Vorjahr ist ein Anstieg festzustellen (um 1,3 %). 

Von diesen im Jahr 1978 neu angefallenen 

Strafanzeigen mußte in 75.076 Fällen die Abbrechung 

des Gerichtsverfahrens vorgenommen werden, in den 

meisten Fällen deshalb, weil die Sicherheitsbeh5rden 

einen Tatverde.chtigen nicht ermitteln konnten und 

daher die A..Ylz€'ige gegen "unbekannte Tä.ter" erstatten 

mußten. 

Der Anteil der Anzeigen gegen unbekannte Täter 

ist bei den Staatsanwaltschaften verschieden hoch. 

Dies entspricht den regionalen Unterschieden der Auf-

klärungsquote nach der Polizeilichen Anzeigenstatistik. 

Der Statistik der Rechtspflege ist ferner zu 

entnehmen, daß im Jahr 1978 in weiteren 32.683 Fäl-

len die Staatsanwaltschaften die Anzeige zurückgelegt 

oder die Gerichte auf ihren Antrag hin, nach zu-

nächst durchgeführten gerichtlichen Erhebungen, die 

Einstellung des Gerichtsverfahrens beschlossen haben. 
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Das Häufigkeitsverh~ltnis von Einstellungen und An-

zeigenzurücklegungen einersei ts und Anl\:.lagen und 

Strafanträgen vor dem Gerichtshof andererseits be-

trug 1978 im Bundesdurchschnitt 52,3 % zu 47,7 %, 
, 

d.h. auf je 1000 meritorische Erledicungen entfallen 

523 Anzeigenzurücklegun[Sen oder Einstellungen und 

477 Anklagen oder Strafantr~Ee. Dies entsDricht etwa 

dem Ergebnis des Jahres 1977, in dem 4GO Anklagen und 

Strafanträge auf 1000 meritorische Erledifungen ent-

fielen. Hinsichtlich der fl .. 11\';enc)unr des 0 42 StGB wird 

auf die Ausführungen unter Ptt. C V.3. dieses Berichtes 

hinreVliesen. 

der Tatverdacht un~ die rechtlich: ~eurteilung nach 

dem Stcmc der s j che ?"hc i tsbe ~'1ijrJJ i ehe::::: ErD!:. ·~tlungen 

maßgebene: sein. DiES br:Lnf,t PS :::it f,jch, (~cd~ die 

rechtliche Beurte1lung im Zeitp'L.ml.:.t (1er Anzeigeer-

stattung durch die .sicl-le:che:it.":~b(llC~rde eine andere sein 

kann als im Zeitpunkt der Arü::l2[(;e:r'he'oung oder Urte1ls-

findung, denen fast immer vollstänrtigere Unterlagen 

zugrunde liegen. Dies trifft vor alle~n 2uf die BeG.r-

teilung der subjektiven Tatseite zu, ob also schon 

vorsätzliches oder doch noch fahrlässiges H2lldeln 

anzunehmen ist, ob sich der Täter !lin einer allgemein 
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begreiflichen, heftigen Gemütsbewegung zur Tat hat 

hinreißen lassen" (§ 76 StGB; sodaß die Tötung nicht 

als Mord, sondern als Totschlag anzusehen ist), ob 

den Täter "kein schweres Verschulden" an der fahr-

lässigen Körperverletzung trifft (§ 88 Abs. 2 StGB; 

sodaß eine geringfügige Körperverletzung nicht ge-

richtlich strafbar ist). 

Hiezu darf auch auf die Ausführungen unter 5. b) 

über die Anzeigen wegen r10rdes UJ.'1d Totschlages im 

Jahr 1978 lilld die Rallbkriminalität in Österreich 

von Dr. Christoph M2yerhofer, Generalanwalt im 

Bundesministerium flir Jus~iz (veröffentlicht in 

begleitstatistik des Bundessinistcriums für Justiz 

chen Behörden in Strafsachen ~egen Kapitalverbrechen 

einen Erlaß des Bundes-

ministeriums fUr Justiz vo~ 18. NJvember 1976, JMZ 

385.000/2-11 2/76~ veröffentlicht in JABl.1977/3). 

Unterschiede in der Beurteilung der rechtlichen 

Qualifikation des Delikts oder des Tatverdachtes im 

Laufe der Ermittlungen der Si.cherhei tsbehörden einer-

seits und des Verfahrens der Justizbehörden anderer-

seits können zu einer erheblichen Überzeichnung der 
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statis~h ausgewiesenen Kriminalität in der An­

zeigenstatistik führen. Dazu darf des näheren auf 

die Ausführungen im Sicherheitsbericht 1975 (Seite 

7 f. ) hingewiesen werden. 

2. Die Tätigkeit der Strafgerichte 

Der Statistik der Rechtspflege ist zu entneh­

men, daß der Neuanfall an Strafsachen bei den Gerich­

ten im Jahr 1978 gegenüber dem Vorjahr zurückgegan­

gen ist, und zwar von 342.661 Fällen im Jahr 1977 

auf 315.006 Fälle im Jahr 1978, und auch unter dem 

Niveau des Jahres 1976 liegt (359.324 Fälle). Dieser 

Rückgang ist auf den rückläufigen Geschäftsgang so­

wohl bei den Bezirksgerichten (299.362 Fälle im Jahr 

1977 zu 272.557 Fällen im Jahr 1978) als auch bei 

den Gerichtshöfen (43.299 Fälle im Jahr 1977 zu 

42.449 Fällen im Jahr 1978)zurUckzuftihren. 

Die Struktur der im Jahr 1978 bei den Gerichts ­

höfen durch Urteil erledigten Strafsachen hat sich 

gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und stellt sich 

wie folgt dar: im Verfahren vor dem Einzelrichter 

des Gerichtshofes erster Instanz wurden 72 % aller 

Urteile gefällt; auf das schBffengerichtliche Verfah­

ren entfielen 27 % der Urteile; der Anteil der Urteile 
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im geschwornengerichtlichen Verfahren betrug wie 

bisher 1 %. 

3. Die gerichtlich abgeurteilten Personen 

Von den österreichischen Gerichten wurden -

zufolge der Statistik der Rechtspflege - im Jahr 

1978 104.939 Personen rechtskräftig abgeurteilt. 

Von diesen Personen wurden 20.025 freigesprochen. 

Dies entspricht ei~er Freispruchsquote von 19 %. 

Im Jahr 1977 wurden von je 100 abgeurteilten Per­

sonen 21 freigesprochen. im Jahr davor 19. 

An der Aufgliederung der Zahl der abgeur­

teilten Personen nach Gerichtstypen zeigt sich auch 

im Jahr 1978 f d2ß der me~genmäßige Schwerpunkt der 

gerichtsanhängigen Kriminalität bei den minder­

schweren Delikten liegt. Uber ca. 69,6 % sämtlicher 

gerichtlich abgeurteilter Personen haben Bezirksge­

richte in Urteilsform oder mittels StrafverfUgung 

Recht gesprochen. Der Anteil der bezirksgericht­

lichen Urteile und Strafverfügungen an der Gesamt­

zahl der gerichtlichen Erkenntnisse hat sich somit 

gegenUber früheren Jahren nur unwesentlich ge­

ändert & 
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4. Die Entwicklung der Verurteilungshäufigkeit 

Im Jahr 1978 wurden 83.177 Personen von den 

österreichischen Gerichten rechtskräftig verurteilt. 

Im Gegensatz zu den Angaben oben zu Z. 3 stützen sich 

diese Angaben auf die Gerichtliche Kriminalstatistik; 

daraus erklären sich auch die zahlenmäßigen Diffe­

renzen. GegenUber dem Vorjahr mit 84.936 Verurteil­

ten bedeutet dies eine Abnahme von ca. 2 %. 

5. Die Kriminalität nach der Verurteilten­
statistik 

a) Die Struktur der abgeurteilten Delikte 

Wie schon in den Vorjahresberichten darge­

legt wurde, unterscheidet sich die Struktur der Kri­

minalität nach der Gerichtlichen Verurteiltensta­

tistik von der nach der Polizeilichen Anzeigen­

statistik . Beide Statistiken zeigen aber dasselbe 

Bild der langfristigen Entwicklung der bekanntge­

wordenen Kriminalität: im Vergleich über ein oder 

mehrere Jahrzehnte ist die Zunahme der statistisch 

erfaßten Kriminalität praktisch allein auf die Zu­

nahme der Vermögensdelikte zurückzuführen. 

b) Die wegen Tötungsdelikten Verurteilten 

Im Jahr 1978 wurden. 44 Personen wegen Mordes 
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und Totschlags. eim:;.::::)J.J.,~'3}.,ic;h de;:; Vereuchs und der 

Deliktsbete.iligUl")g durch f~n.stif-::ung 0-:1('1' Beihilfe, 

verurteilt. Im J2L~" 'i9'/,( ".'DYi:2; es 42 uDCi976 

55 Personen. 

Im Jahr 1978 wurdeL 
., \ 

licher TötungBdelikte " ~.) Per~~~2r vprDrteilt. 

StGB'l 
I 

von 3 PerSOT1.0l"l i_lj; J,~;,:c .iw Jahr 

1978 gestü.::g(~n. 

nicht abgeschiosS2'~" 

zeigt 

_~ I, . '. ~ .. 5 

schnitt liegt dü; A~}:C 'i,~ 

Berichte betreff 2i!d c~.'. e:~ t~· ~ ,oo:~ 

-----------_ .... 
1) §§ 75 bis 79 
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Insgesamt wurde in 180 Fällen Strafanzeige 

wegen Verdachtes des vollendeten oder versuchten 

Mordes bzw. Totschlages erstattet. In 165 Fällen 

davon erfolgte die Anzeige durch die Sicherheits­

behörde. 

Von diesen 180 angezeigten Straftaten ist 

in 162 Fällen bereits eine staatsanwaltschaft-

liche Enderledigung erfolgt oder das Verfahren 

abgebrochen worden, in 18 Fällen ist das Vor-

verfahren noch anhängig. 

Hinsichtlich dieser 162 Fälle kann festge­

stellt werden: 

In 9 Fällen ~Jrde Anzeige gegen unbekannte 
Täter erstattet. 

In 4 Fällen konnte der flüchtige Täter bis­

her nicht vor ein inländisches Gericht ge­
stellt werden. 

In 9 Fällen \v'Urde das Verfahren wegen Zu­

rechnungsunfähigkeit des Täters einge­
stellt. 

In 24 Fällen wurde das Verfahren wegen Todes 
des Täters eingestellt. 

In 53 Fällen wurde nach Prüfung der Verfah­
rensergebnisse ein Mord oder Totschlag nicht 
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filr erweisbar angesehen; davon in 37 Fällen 

bei Anzeigen wegen Mordversuches. 

In 63 Fällen \lrurcle Anklage wegen Mordes oder 

Totschlages erhoben bzw. ein Antrag nach 

§ 21 Abs. 1 StGB aU.f EinweisunG in eine An­

stalt fUr geistig abnorme Rechtsbrecher ge­

stellt; davon in 3 Fällen we~en Totschlages. 

Von den 63 nach den §§ 75 oder 76 StGB ange-

klagten Straftaten vrurcien 01 S Z\lJl.l Stichtag (14. 

August 1979) 41 berei -es abf'i:uTT,eilt. 22 Fälle waren 

von den Gerichten Y')OC{l nicht cIJ"CschLcE:D. 

Hinsi chtlich der q.: enT:;',:i!.:':. Sr,;:::l";:.;;):,l Fälle kann 

festgestellt werden: 

kräftig. 

In 2 Fällen erfolgtE: eine Ve:n'2"teilung wegen 

Totschlages. Davon is~ eine Verurteilung 

rechtskräftig. 

In 9 Fällen erfolgle elr:l' -·leruri~eih.mg wegen 

Körperverlet:;~ung. Davon sind 7 Veru.rteilungen 

rechtskr~Ht:Lg , 

In 2 F~llen erfolgte eine Verurteilung wegen 

Raubes. Davon ist eine Vel~urteilung rechts­

kräftig. 

In 5 Fällen erfolgte ein Freispruch. Sämt­

liche FreisprUche sind rechtskräftig. 
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Die 23 Urteile wegen vollendeten oder ver­

suchten Mordes betrafen 19 Täter. 

Wegen vollendeten Mordes wurden rechtskräftig 

8 Täter abgeurteilt, und zwar 

4 Täter zu lebenslanger Freiheitsstrafe, 

1 Täter zu einer Freiheitsstrafe von 
zwanzig Jahren, 

2 Täter zu einer Freiheitsstrafe zwischen 
zehn und zwanzig Jahren, 

1 Täter wurde in eine Anstalt nach § 21 
Abs. 1 StGB eingewiesen. 

Wegen versuchten Mordes wurden 4 Täter rechts­

kräftig abgeurteilt, und zwar 

1 Täter zu einer Freiheitsstrafe von 
zwanzig Jahren; hier wurde auch auf 
Unterbringung nach § 21 Abs. 2 StGB 
erkannt; 

1 Täter zu einer Zusatzstrafe über 
fünf, jedoch unter zehn Jahren, 

1 Täter zu einer Freiheitsstrafe unter 
fünf Jahren, 

1 Täter wurde in eine Anstalt nach § 21 
Abs 1 StGB eingewiesen. 

Nicht rechtskräftig war zum Stichtag die 

Verurteilung von 7 Tätern: 
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1 Täter wurde zu einer lebenslangen 
Freiheitsstrafe verurteilt, 

1 Täter wurde zu einer Freiheitsstrafe 
von zwanzig Jahren verurteilt, 

3 Täter wurden zu einer Freiheitsstrafe 
zwischen zehn und zwanzig Jahren verurteilt. 

2 Täter wurden zu einer Freiheitsstrafe 
zwischen fünf und zehn Jahren verurteilt. 

Um Aufschluß über die tatsächliche Mordkriminali-

tät in Österreich zu erlangen, hat das Bundesministerium 

für Justiz die in den Jahren 1972 bis 1975 von den 

Staatsanwaltschaften berichteten 765 Fälle darauf-

hin geprüft, inwieweit der Mordverdacht im Laufe des 

gerichtlichen Strafverfahrens aufrecht erhalten wer­

den konnte. Nur in 421 Fällen, das sind 55 %, blieb 

der Mordverdacht weiter bestehen. Bloß in 188 Fällen, 

das sind 24 %, kam es zu einer gerichtlichen Abur­

teilung der Tat wegen §§ 75, 76 StGB, obgleich nur in 

6 % aller Fälle der Täter unbekannt blieb. Die geringe 

Zahl der Aburteilungen ist darauf zurückzuführen, daß 

in 13 % der Täter nicht vor Gericht gestellt werden 

konnte, weil er Selbstmord verübte, in 8 % weil er 

geisteskrank war und in 4 % weil er strafunmündig, in­

zwischen gestorben oder ins Ausland geflüchtet war. 

Die Verfahren über die 207 im Jahr 1975 began­

genen Straftaten nach den §§ 75, 76 StGB erbrachten 

in 92 Fällen den Wegfall des Tatverdachtes. Unter den 
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restlichen 115 Fakten finden sich 35 versuchte und 

80 vollendete Taten. Von den 115 Tatopfern waren 

4 . ....J (' r""""" .... GB 3 Angehörige des Taters im Sinne ues ~ It::. ~t . 

Dazu kommen noch weitere 12 Fälle, in denen das vor-

sätzliche Tötungsdelikt einer vorangegangenen, län-

ger dauernden menschlichen Konflll\·slage entsprungen 

ist. Bei 102 aufgeklä~ten Taten hatte der Täter nur 

in 24 Fällen \lOr der Tat l:ejne ·pers;jnliche Beziehung 

zu seinem sp~teren Tatopfer. Unter diesen dem Täter 

fall es, 6 eines A ... l'1gr:Lff es vor: Ge,i ste,skr2nken 

(§ 11 StGB) und 1.o\"ei tere (:) Oh,jf;k·~ cl0:~; i1Ylgr.Lffes eines 

Täters mit einer die Zurechrrun;sfäjl[keit nicht aus-

kannte Opferl.',urd2Xl in J\useitlsndersetzuTlgen in Gast-

stätten hineingezogen. 4 7aten waren politisch moti-

und ~~rt an tUrkischec 

Botschafter in Wien). 

Unt,er derl 1/;5 Opfern finden sich 54 I~.t.;Ylner, 

47 Frauen unc~ 14 I{indeI'. Von diesen waren 7 Männer, 

28 Frauen und 8 Kin:ier Opfer ihrer Angehörigen geworden. 

Die Angst l :in Österreich unverrnj. ttelt Opfer 

eines Mordes zu werden, ist in Relation zu diesen 

Ergebnissen zu sehen. 
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c) Die wegen Sexualdelikten Verurteilten 

Im Jahr 1978 wurden 22 Personen wegen Notzucht 

rechtskräftig verurteilt. Im Jahr 1977 waren es 32 

Verurteilte. 

Im Vergleich der letzten 20 Jahre ist die An­

zahl der wegen Notzucht verurteilten Personen wesent­

lich zurückgegangen. 

Das mit 1. Jänner 1975 in Kraft getretene Straf­

gesetzbuch hat aus dem allgemeinen Erpressungstatbe­

stand des früheren Strafgesetzes bestimmte sexual­

bezogene Nötigungshandlungen herausgelöst und zu 

eigenen Delikten gemacht. Nach diesen neuen Strafbe­

stimmungen gegen Nötigung zum Beischlaf und gegen 

Zwang und Nötigung zur Unzucht wurden im Jahr 1978 

163 Personen verurteilt. Im Jahr 1977 waren es 183 

Personen. Hier ist somit gegenüber dem Vorjahr ein 

Rückgang von ca. 11 % zu verzeichnen. 

Wegen Beischlafs oder Unzucht mit Unmündigen 

(§§ 206, 207 StGB) wurden im Jahr 1978 255 Personen 

verurteilt. 1977 waren es dagegen 313 Personen. 

d) Die wegen Vermögensdelikten Verurteilten 

Von den wegen strafbarer Handlungen gegen 
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fremdes Vermögen verurteilten Personen entfällt die 

größte Anzahl auch in diesem Berichtsjahr auf die 

wegen Diebstahls Verurteilten. 

Wegen eines solchen Delikts wurden im Jahr 1976 

12.674 Personen, im Jahr 1977 13.547 Personen und im 

Jahr 1978 13.595 Personen verurteilt. Davon wurden 

im Jahr 1978 5 Personen wegen bewaffneten Diebstahls 

und 19 Personen wegen räuberischen Diebstahls ver­

urteilt. 

Wegen Raubes wurden im Jahr 1978 283 Personen 

verurteilt; im Vergleich dazu waren es im Jahr 1977 

290 Personen und im Jahr 1976 245 Personen. Hin­

sichtlich der Entwicklung der Raubkriminalität, der 

Erscheinungsformen, der Altersgliederung der Täter 

etc. darf auf die bereits erwä~~te Untersuchung Dris 

Mayerhofer hingewiesen werden. 

e) Die nach dem Suchtgiftgesetz 1951 Verurteilten 

Das Suchtgiftgesetz 1951 unterscheidet 

zwischen den minder schweren Delikten des Suchtgift­

besitzes u.dgl. nach § 9 und den schwereren Delikten 

nach §§ 6 und 8, die sich gegen den Handel mit Sucht­

gift in größerem Umfang richten. 
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Insgesamt wurden nach dem Suchtgiftgesetz 1951 

im Jahr 1978 871 Personen rechtskräftig verurteilt, 

davon 700 nach § 9, 169 nach § 6 und 2 nach § 8. 

Im Jahr 1977 sind nach dem Suchtgiftgesetz 1951 

insgesamt 814 Personen rechtskräftig verurteilt worden, 

davon 624 nach § 9, 188 nach § 6 und 2 nach § 8. 

Den Wahrnehmungsberichten der Oberstaatsan­

waltschaften ist zu entnehmen, daß durch die vom Bundes-

ministerium für Justiz im Erlaßweg angestrebte Y)nzen­

trat ion der bei den Staatsanwaltschaften nach dem Sucht-

giftgesetz anfallenden Strafsachen in einem Referat 

eine raschere und zielführendere Bearbeitung dieser 

Fälle erreicht wurde. 

6. Die Jugendkriminalität nach der Verurteil­
tenstatistik 

Während die Gesamtzahl der jährlich verurteil­

ten Personen seit dem Jahr 1974 stetig zurückgegangen 

ist, ist die Zahl der schuldig gesprochenen Jugend-

lichen von 9.393 im Jahr 1974 auf 7.822 im Jahr 1976 

gesunken und 1977 wieder angestiegen. 
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Nachdem im Jahr 1977 laut Statistik der 

Rechtspflege die Zahl der schuldig gesprochenen 

Jugendlichen gegenüber 1976 um 999 oder 12,7 % 

auf 8.821 angestiegen war, verringerte sie sich 

im Jahr 1978 gegenUber dem Vorjahr geringfügig um 

100, das sind etwas mehr als 1 %, auf 8.721, liegt 

jedoch noch um 11,5 % über dem Stand von 1976. 

Der Anteil der über schuldig gesprochene 

Jugendliche verhängten unbedingten Strafen ist 

gegenüber 1977 (19 %) im Jahr 1978 auf 21 % an­

gestiegen und hat sich damit wieder dem Stand von 

1976 (22 %) genähert. 
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B. MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER VERBRECHENS­

VERHÜTUNG UND VERBRECHENSAUFKLÄRUNG 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verbrechensverhütung 

und der Verbrechensaufklärung haben sich im Rahmen der 

verfassungsmäßigen Grenzen an den gesellschaftlichen 

und ökonomischen Gegebenheiten zu orientieren. Der Ver­

besserung der Verbrechensverhütung und Verbrechensauf­

klärung durch die Sicherheitsbehörden dienen personelle 

und organisatorische Vorkehrungen, Intensivierlng der 

Ausbildung, Vervollkommnung der technischen Ausrüstung 

und internationale Zusammenarbeit, nicht nur zur Ver­

folgung von Straftätern, sendern auch um ausländische 

Erfahrungen und Methoden kennenzulernen. 

Das Bundesministerium fUr Inneres hat daher im 

Jahre 1978 die folgenden Maßnahmen getroffen, die zur 

Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und darüber hin­

aus zur Verbesserung der Verbrechensverhütung und der 

Verbrechensaufklärung dienen sollen. 
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I. Personelle Maßnahmen 

Die personellen Veränderungen ergeben sich aus den 

folgenden Gegenüberstellungen der Personalstände zu 

Beginn des Berichtsjahres und des darauf folgenden 

Jahres. 

Personalstand der Sicherheitswache 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

9 511 

9 355 

Die geringere Anzahl der am 1.1.1979 besetzten 

Planstellen der Sicherheitswache gegenüber dem 1.1.1978 

erklärt sich daraus, daß zur Jahreswende ein stärkerer 

Personalabgang bei der Sicherheitswache erfolgte, welcher 

erst im Laufe des ersten Halbjahres 1979 durch Neuauf­

nahme kompensiert werden konnte. Tatsächlich wurden die 

systemisierten Planstellen gegenüber 1978 um 160 ver­

mehrt (1978: 9760 und 1979: 9920). 

Personalstand der Vertragsbediensteten, die Beamte des 

Sicherheitswachedienstes in ihrer Tätigkeit ersetzen 

am 1.1.1978: 191 

am 1.1.1979: 195 

Personalstand der weiblichen Straßenaufsichtsorgane 

am 1.1.1978: 308 

am 1.1.1979: 290 

Personalstand der Polizeipraktikanten 

am 1.1.1978: 427 

am 1.1.1979: 485 
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11. Organisatorische Maßnah~~ 

1. Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst 

Der Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst hat 1978 

seine Tätigkeit fortgeführt und intensiviert. Bei den 

drei Kontaktgesprächen mit der Sektion Geld-, Kredit -

und Versicherungswesen der Bundeskammer der Gewerblichen 

Wirtschaft wurden die Möglichkeiten des lückenlosen 

Anschlusses der Geld- und Kreditinstitute an Notruf­

anlagen vordringlich besprochen. 

Schwerpunktmäßig wurden Maßnahmen zur Sicherung von 

Tankstellen 1m großstädtischen und im l~ndlichen Bereich 

gegen Raubüberfälle im Rahmen eines Symposiums mit den 

zuständigen Fachverbänden diskutiert und veranlaßt. Die 

durch "VandalismuE''' i.m gesamten Bundesgebiet verursachten 

Sch~den wurde~ festzpstellt und A~~egun(en zur Vorbeugung 

an die nachgeordneten Dienstst~llen weitergegeben. 

Maßnahmen zur Gew2hrleistung Qe~ öffentlichen Sicherheit 

in den Zügen der ÖBB wurden durch zeitweise Einbeziehung 

von Ost-West-Zügen in die laufende Kontrolle im Ein­

vernehmen mit der Generaldirektion der ÖBB ausgeweitet. 

Schließlich wurden in Zusammenarbeit mit dem Bundes­

ministerium fUr Unterricht und Kunst, mit Fachleuten 

aus dem Bereich der Presse und der Sozialarbeit sowie 

mit Vertretern der Jugendpolizei der Bundespolizei­

direktion Wien Möglichkeiten, der Jugendkriminalität 

vorzubeugen, beraten und bei der Erstellung einer dies-
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bezüglichen Information (BroschUre) des Bundesministeriums 

fUr Inneres mitgearbeitet. Auf internationaler Ebene wur-

den Informationen mit dem IIUN-Komitee fUr Verbrechens-

verhütung und Kontrolle" ausgetauscht und an einem 

internationalen Abkommen gegen Geiselnahmen mitgearbeitet. 

2. Sicherung der Bundesgrenz~ 

Zur Vermeidung irrtümli~her Grenzverletzungen dient die 

deutliche Kennzeichnung der Bundesgrenze. Nach dem in die 

Vollziehung des lnr.enressorts f8~=-en:' n (~ 9 .,c,.b.s. 1 des 

S t a at S iT e n z g e s e -~ ? es, i ~:~ BI. N r • 0/10-·'4 1'~-
-' / -' ( , j -' " 

mann, soweit der Verlauf der S~setsgrenze im Gelhnde nicht 

ausreichend zu erkennen ist UDG. dieser j,jaEgel nicr.-:~ auf 

Grund von Staatsvertr~igen durch \/erm2rkung der Sta8ts-

grenze beseitigt werden kann, defUr zu sorgen, daß durch 

Aufstellung geeigneter innerst22~Jicher Ei~richtungen (wie 

Warntafelns Fahne:}, Stangen, Sshr&nke~ und dgl.) auf die 

unmittelbare NHhe der Sta6tsgre~~e und er~orderlichenfalls 

auch auf die Ei[enart de;:~ Grf:::-l::vcr.l CJu{c, h.ingewiesen wird. 

Im Jahre 1978 ergaben sich a~ Ger Bundesgrenze keine 

schweren Zwischenfälle. An der Crt:riL~e mi-::. der CS:::;;--{ und 

mit Ungarn aufgetretene Zwischenfälle geringfUgiger Natur 
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(unerlaubte EinflUge von Sportflugzeugen, Schäden an land­

wirtschaftlichen Kulturen durch Einwirkungen vom Nachbar­

staat, illegale Grenzübertritte von Grenzorganen und von 

Privatpersonen) wurden im Rahmen der "Österreichisch­

tschechoslowakischen Kommission zur Untersuchung von Vor­

fällen an der gemeinsamen Staatsgrenze" (Bundesgesetzblatt 

Nr. 637/74) und der "Österreichisch-Ungarischen Kommission 

zur Untersuchung von Vorfällen an der gemeinsamen Staats­

grenzen (Bundesgesetzblatt Nr. 73/1965) behandelt. 

3. Entwicklung des Elektronischen Kriminalpolizeilichen 

Informationssystems (EKIS) 

a) Ausbau des Fahndungsnetzes in österreich 

Im vergangenen Jahr wurden, um sowohl den Änderungs­

dienst als auch die Auskunftserteilung zu beschleunigen, 

alle Datenstationen mit einem zweiten Bildschirmgerät 

ausgestattet und außerdem schnellere Geräte (Modems) 

installiert, die die bisherige Ubertragungsgeschwindig­

keit verdoppeln. 

Als erster Schritt für die Realisierung eines Grenz­

kontrollsystems im Flughafen Wien-Schwechat wurde im 

Oktober 1978 ein Terminalplatz zur Durchführung von 

EKIS-Abfragen in Betrieb genommen. 

Die PWCO-Anfragemöglichkeiten (Abfragen des EKIS 

über Fernschreib~r mit Wählleitungen) wurden durch 

den Anschluß von Strafgerichten, Dienststellen des 

Bundesheeres und der Finanzstrafverwaltung erweitert. 
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Derzeit können 306 Fernschreibstellen mit 401 Geräten, 

die bei Behörden installiert sind, denen auf Grund 

bestehender Gesetze eine Abfragemöglichkeit zukommt, 

auf diesem Wege ihren Datenverkehr durchfUhren. 

Das Elektronische Kriminalpolizeiliche Informations­

system wird von Jahr zu Jahr in immer größerem Maße 

von der Sicherheitsexekutive benützte Dies zeigt so­

wohl die Gesamtheit der in den vergangenen Jahren 

registrierten Datenbewegungen, vor allem aber ist 

die ständig steigende Anzahl der Anfragen an das 

EKIS bemerkenswert. Bezogen auf das Jahr 1975 ist 

im gesamten EKIS-Bereich im Jahre 1978 eine Steigerung 

der Anfragehäufigkeit von 178,19 % eingetreten. Daß 

das System für operative Zwecke immer mehr benützt 

wird, zeigt vor allem der Umstand, daß der Anteil 

jener Anfragen, die im Wege der Datenfernverarbeitung 

gestellt werden, im letzten Jahr bereits 58 % er­

reichte. Statistisch gesehen werden, auf 24 Stun-

den berechnet,in der Minute 6,2 Anfragen vorn System 

beantwortet. 

b) Arbeiten für neue Applikationen 

Die retrograde DatenUbernahme auf dem G~biete 

der IISachenfahndung" wurde planmäßig abgeschlossen, 

so daß der Betriebsbeginn dieser Applikation im 

März 1979 gesichert war. 
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Die organisatorischen Vorarbeiten für die neue 

Applikation "Computerstrafverfügung ll , die für die 

Bundespolizeidirektion Wien wesentliche Verwaltungs­

vereinfachungen und Rationalisierungen ermöglicht, 

wurden planmäßig weitergeführto Der volle Rationali­

sierungserfolg wird allerdings erst dann eintreten, 

wenn die geplante Novelle zum Verwaltungsstrafgesetz 

mit den auf die elektronische Datenverarbeitung bezug­

habenden Eestimmungen in Kraft treten wird. 

Die Mikroverfilmung der nicht mehr aktuellen Be­

stände im Zentralmeldeamt der Bli::1despol i z'c:idi rektion 

Wien mit de~ spätesten Abmeldedatum 31.12.1975 geht 

planmäßig weiter. Im vergangenen Jahr wurden im ge­

samten 239 Filme aus mehrere~ phonetischen Gruppen 

hergestellt und dem Zentralrneldsamt zur chronologischen 

Auskunfterteilung Ubergeben. 
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4. Alarmübungen 

Im Laufe des Jahres 1978 wurden weitere Alarmübungen 

im Zusammenwirken zwischen den örtlichen Justizbehörden 

und Sicherheitsbehörden auf Grund der geltenden Alarm-

und Einsatzpläne zur Gewährleistung der Sicherheitsver-

hältnisse von Strafanstalten durchgeführt. 

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitsverhältnisse 

in Wien 

Die auf Grund des Sicherheitsplanes für Wien vom 

Mai 1975 in den vergangenen Jahren eingeleiteten Maßnahmen 

wurden im Jahre 1978 fortgefUhrt. Im besonderen wurden 

sämtliche Streifendienste weiter intensiviert, der Wider-

aufbau des Rayonsdienstes fortgesetzt, Sonderprogramme, 

wie !'Aktion Planquadrat", "Aktion Eule", "Aktion Blaulicht", 

im vermehrten Maße durchgeführt und Maßnahmen auf dem Sektor 

der Verkehrssicherheit sowie der Verbrechensvorbeugung ge-

troffen. 

6. Diensthundewesen 

Bei der Bundespolizeidirektion Wien wurde im März 1978 

ein neuer Stützpunkt für Polizeidiensthundeführer mit 

Pratergelände eröffnet~ Gleichzeitig wurde der Stand an 

Einsatzwagen für Polizeidiensthundeführer erhöht. 
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Bei der Bundesgendarmerie wurden im Laufe des 

Jahres 1978 sieben Diensthundestationen neu errichtet 

und eine aufgelassen. 13 Hunde wurden als Fährtenhunde, 

sieben als Lawinensuchhunde und sechs als Suchtgift­

spürhunde ausgebildet. 

Stand der ausgebildeten Diensthundeführer 

bei den Bundespolizeibehörden 

am 1.1.1978: 124 

am 1.1.1979: 

bei der Bundesgendarmerie 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

124 

86 

96 

Stand an einsetzbaren Diensthunden 

bei den Bundespolizeibehörden 

am 1.1.1978 

am 1.1.1979: 

bei der Bundesgendarmerie 

124 

124 

am 1.1.1978: 89 

am 1.1.1979: 100 
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7. Kontaktbeamte bei den Bundespolizeidirektionen 

Auf Grund der guten Erfahrungen im Bereich Wien mit 

den ab April 1977 eingefUhrte~ Kontaktbeamten wurde diese 

Einrichtung zu Beginn des ~r2!;re.s 19"78 auch von den Bundes­

polizeidirektionen in den Landesh~uptst~Qten Ubernommen 

und ab Mitte 1978 auf alle 0br2.f;eIJ Bu{]rie.spolizeidirektionen 

ausgedehnt. Aufeabe der Bec,IT:ten 1:::;-': s;::" ',lOL sich aus den 

Kontakt zur Bevölkerung zu suchen und diese in ihren viel-

fältigen Anliegen zu :mterstUtzexl, HauL:L1c, konnte dabei in 

behörden 3uf rasche und unbU~okr2t~Ecne weise Hilfe ge-

neu organisiert. Gleicnzejtiz w0rJe~ ~le Uberwachungsmaßnah-

men auf dem Flughafen \iien··ocllw·"c;l-;"_'.t ,:.8. euren vermehrten 

Personaleinsatz und durch Erhöhung des Stanaes an Polizei-

diensthunden weiter intensiviert. 

FUr präventive Maßnahmen auf dem Gebiet der Terror­

bekämpfung wurde im örtlichen Eereich der Bundespolizei­

direktion Wien und der Bundespolizeidirektionen in den 

Landeshauptstädten, ausgenommen Eisenstadt, eine "Kriminal-

beamteneinsatzgruppe" gebildet. Bei Bedarf können die 
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Angehörigen dieser Einsatzgruppe auch mit zentralen 

Aufgaben betraut werden. 

9. Organisatorische Maßnahmen im Gendarmeriebereich 

Das Gendarmerieeinsatzkommando erreichte im Jahre 1978 

den vorgesehenen Personalstand. Damit konnte auch der 

vorgesehene organisatorische Aufbau abgeschlossen werden. 

Im Jahre 1978 konnten im Einvernehmen mit dem jeweils 

zuständigen Landeshauptmann und der Personalvertretung 

insgesamt 6 Gendarmerieposten mit anderen Gendarmerie­

posten zu leistungsfähigen, der sicherheitsdienstlichen 

Betreuung der Bevölkerung besser entsprechenden Dienst­

stellen zusammengelegt werden. 
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111. Ausbildung 

1. Zentrale Maßnahmen 

Im Berichtsjahr wurden folgende Vorhaben begonnen 

bzw. durchgeführt, die letzten Endes die Hebung des 

qualitativen Niveaus der Exekutive bewirken sollen: 

1. In Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Akademie 

des Bundes in Wien wurden 5'+ Wachebeamte als Lehrer für 

die Grundausbildung fUr Wachebeamte und für Polizei­

praktikanten ausgebildet. Die Lehrerfortbildung (Didaktik 

und Methodik) erfolgte im Bereich der Lehrgegenstbnde 

"Dienst- und Besoldungsrecht" und IlVerwaltungsverfahrens­

rechtlI. 

2. Im Jahr 1978 fanden sechs Führungskräfteseminare 

in der Dauer von je einer Woche statt, wobei 188 rechts­

kundige Beamte der Bundespolizeibehörden und leitende 

Wachebeamte des Gendarmerie-, Sicherheitswach- und 

Kriminaldienstes über Führungsgrundsätze geschult wur­

den. 

3. Zur Schulung im Gegenstand "Strafgesetzbuch" und 

"Strafprozeßordnung" 'llrurde je ein neuer Lehr-und Lernbehelf 

erarbeitet. Alle Grundschulen können somit einheitlich 

unterrichtet werden. 

4. Ein Arbeitskreis "Kriminalistik" begann mit der 

Erarbeitung eines einheitlichen Schulungsbehelfs zur 

intensiveren Ausbildung von Sicherheitswachebeamten im 

Gegenstand Kriminalistik. Der Rohentwurf des Lehr- und 

Lernbehelfs liegt vor. 
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5. Für die gezielte Ausbildung in Kriminalistik wurde 

das Programm der Erstellung von Medienpaketen fortgesetzt 

und neues Anschauungsmaterial zur kriminalistischen Schulung 

erstellt und an die Ausbildungsstellen verbreitet. 

6. Unter dem Titel "10 goldene Regeln für den Umgang 

mit Verkehrsteilnehmern" wurde den Schulabteilungen ein 

Arbeitsbehelf für psychologisch richtiges Einschreiten von 

Sicherhpitsorganen als Straßenaufsichtsorgane zur VerfUg\lng 

gestellt. 

7. Psychelogischer Dienst in der Ge~eraldirektion. 

Die Haupttätigkeiten des Psychologischen Dienstes erstreckten 

sich im Berichtsjahr auf die Durchführung psychologischer 

Ausleseuntersuchungen, Grundlagenarbeit, Mitwirkung im 

Bereich der Aus- und Weiterbildung und Mitwirkung bei der 

Entwicklung von Neuerungen. 

Eignungsuntersuchungen und Begutachtungen wurden für 

Bewerber zum Ausbildungslehrgang W 1, zum Gendarmerieein­

satzkommando, zum Kriminalbeamteneinsatzkommando und zur 

Ausbildung als Polizeipraktikanten durchgeführt. 

Grundlagenarbeit wurde geleistet durch Zusammenstellung 

jeweils geeigneter Untersuchungsverfahren für die verschiede­

nen Bewerberkreise und durch Neu-Eichung des Tests. 
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Die Mitwirkung im Bereich der Aus- und Weiterbildung 

bezieht sich im wesentlichen auf den Unterricht in den 

Fächern "Psychologie" und "Führungslehre" für Beamte 

auf allen Funktionsebenen zur Verbesserung der Beziehun­

gen zwischen Exekutivbeamten und Publikum einerseits 

und einer Erhöhung der Effizienz der Führungskräfte 

andererseits. 

Mitwirkung bei der Erstellung einer Broschüre über 

Jugendkriminalität. 

2. Ausbildung zur Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität 

Im Jahre 1978 wurden von der Zentralstelle für die 

Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität 

a) eine Arbeitstagung für Suchtgiftreferenten- und 

Sachbearbeiter, bei der die neuesten Erkenntnisse 

auf dem Gebiete der Suchtgiftbekämpfung dargelegt 

wurden, 

b) und zwei Arbeitstagungen für Observation durchge­

führt, an der Beamte der Kriminalpolizei und der 

Kriminalabteilungen der Landesgendarmeriekommanden 

aus ganz Österreich teilgenommen haben. 
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Ferner unterrichteten Beamte der Zentralstelle für 

die Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität bei einem 

Speziallehrgang für Zollbeamte und bei den zentralen 

Grundausbildungslehrgängen für Kriminalbeamte. 

Beamte der zentralen Grundausbildungslehrgänge wurden 

außerdem auf dem Gebiete der Observation geschult. 

3. Flugbeobachterausbildung 

Im Jahre 1978 wurden bei der Bundespolizei und bei 

der Bundesgendarmerie je acht Flugbeobachter ausgebildet. 

Stand der ausgebildeten Flugbeobachter 

bei den Bundespolizeibehörden 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

bei der Bundesgendarmerie 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

60 

68 

121 

129 

Stand der ausgebildeten Flugretter (bei der Bundesgendarmerie) 

am 1.1.1978: 67 

am 1.1.1979: 76 

4. Schießausbildung 

Im Jahre 1978 wurde die Schießausbildung bei der Bundes­

polizei erstmals nach den im Jahre 1977 neu erstellten Richt­

linien durchgeführt. 
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Die PräzisionsschUtzen fUhrten auch im Jahre 1978 

ihr wöchentliches Training durch, um das hohe Niveau 

des Ausbildungsstandes der einzelnen SchUtzen zu halten. 

In den Jahren 1977/78 wurde die Schießstandanlage 

in der Marokkanerkaserne zu einer den neuesten Erkennt-

nissen entsprechenden optischen Raumschießanlage umgebaut. 

Diese Anlage hat elektromechanische Einrichtungen, die 

das Schießen auf eine Film-Combat-und eine Dia-Combat-

Anlage sowie auf eine Scheibenwende- und Scheibenzug­

anlage, verbunden mit Reaktionszeitmessungen, gestatten. 

Hiedurch ist möglich, vor allem die PolizeischUler schieß­

technisch besser auszubilden. 

Mit den Angehörigen der neu gebildeten "Kriminalbeamten­

einsatzgruppe" wurden nahezu wöchentlich SchießUbungen mit 

allen zur VerfUgung stehenden Waffenarten durchgefUhrt. 

Auf die speziellen BedUrfnisse dieser Einsatzgruppe wur-

de dabei Bedacht genommen. 

5. Ausbildung der Bundespolizei und Bundesgendarmerie 

Zur Ausbildung der Bundespolizei und Bundesgendarmerie 

wurden folgende Kurse abgehalten: 

Grundausbildungslehrgänge 

Grundausbildung fUr Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 1 

Teilnehmerzahl: 71 

Grundausbildung fUr dienstfUhrende Wachebeamte im Sicher­
heitswachdienst 

Teilnehmer: 282 
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Grundausbildung für Kriminalbeamte 

Teilnehmerzahl: 152 

Grundausbildung für dienstführende Wachebeamte im 
Gendarmeriedienst 

Teilnehmerzahl: 367 

Im Jahre 1978 haben die Grundausbildung für Wache­
beamte abgeschlossen 

bei der Sicherheitswache: 

im Kriminaldienst: 

bei der Bundesgendarmerie: 

732 Beamte 

83 Beamte 

456 Beamte 

Zum Jahresende befanden sich in Grundausbildung für 
Wachebeamte 

bei der Sicherheitswache: 

im Kriminaldienst: 

bei der Bundesgendarmerie: 

776 Beamte 

69 Beamte 

676 Beamte 

Am Jahresende befand sich folgende Zahl Polizei-
praktikanten in Ausbildung: 485 

Ergänzungslehrgänge für Beamte des Gendarmeriedienstes 

Teilnehmerzahl: 22 

Fort- und Weiterbildung 

Führungskräfteausbildung 

Teilnehmerzahl bei Bundespolizei: 174 

Teilnahmerzahl bei Bundesgendarmerie: 87 

Fortbildungsseminare an der Verwaltungsakademie des Bundes 

Teilnahmerzahl bei Bundespolizei: 140 

Teilnehmerzahl bei Bundesgendarmerie: 91 
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IV. Technische Maßnahmen 

1. Motorisierung 

Stand an Kraftfahrzeugen 

bei den Bundespolizeibehörden (und SDionen) 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

963 

978 

bei der Bundesgendarmerie 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

Stand an Wasserfahrzeugen 

2 498 

2 545 

bei den Bundespolizeibehörden 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

bei der Bundesgendarmerie 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

27 

21 

60 

58 

Im Jahre 1978 wurde folgender Anteil des Kraftfahrzeug­
parkes (in Prozent) erneuert 

Bundespolizei (und SDionen): 

Bundesgendarmerie: 

10 96 

12,89 96 

Von den Kraftfahrzeugen wurden im Jahre 1978 folgende 
Kilometerzahlen zurückgelegt 

Bundespolizei (und SDionen): 

Bundesgendarmerie: 

20,086.441 km 

44,001.970 km 
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2. Fernmeldewesen 

Die Ausstattung der Einheiten der Bundespolizei mit 

mobilen und tragbaren Funksprechgeräten wurde fortgesetzt. 

Für staatspolizeiliche und kriminalpolizeiliche Zwecke 

wurden Funksprechgeräte mit Sprachverschleierungszusätzen 

beschafft. Bei der Bundespolizeidirektion Salzburg wurde 

eine mit einem Kostenaufwand von rund acht Millionen Schilling er­

richtete neue Fernschreibwählvermittlungsanlage in Betrieb 

genommen. Der Ausbau des Richtfunknetzes der Sicherheits­

behörden wurde im Bereich Klagenfurt fortgesetzt. Vorbe­

reitungsarbeiten für die Einbindung der Bundespolizei-

direktion Eisenstadt wurden getroffen. 

Die Einbindung des Arlberg-Straßentunnels in das 

Gendarmeriefunknetz konnte durch Errichtung einer Relais­

station und einer Richtfunkverbindung zar Tunnelwarte mit 

einer finanziellen Beteiligung von einer Mill~on Schilling 

an den Einrichtungen der Arlberg-Straßentunnel-AG durch­

geführt werden. 

Dem Gendarmerieeinsatzkommando wurden 30 mobile und 

70 tragbare Vielkanalgeräte zugewiesen, die mit Verschlüs­

selungszusätzen ausgerüstet sind. Zur Verbindung mit dem 

Gendarmerieeinsatzkommando wurden die Landesgendarmerie­

kommanden mit 50 tragbaren Geräten mit Verschlüsselungs­

zusatz ausgerüstet. 
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Stand an ortsfesten Funkgeräten (Relaisstellen) 

bei den Bundespolizeibehörden (und SDionen) 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

38 

38 

bei der Bundesgendarmerie 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

88 

89 

Stand an mobilen Funkgeräten, welche als ortsfeste 
Anlagen Verwendung finden 

bei den Bundespolizeibehörden (und SDionen) 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

112 

112 

bei der Bundesgendarmerie 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

529 

529 

Stand an mobilen Funkgeräten, die nicht als ortsfeste 
Anlage Verwendung finden 

bei den Bundespolizeibehörden (und SDionen) 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

485 

537 

bei der Bundesgendarmerie 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

1 427 

1 841 

Stand an tragbaren Funkgeräten 

bei den Bundespolizeibehörden (und SDionen) 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

971 

1 059 

Bei der Bundesgendarmerie 

am 1.1.1978: 

am 1.1.1979: 

1 331 

1 681 

III-30 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 85 von 114

www.parlament.gv.at



- 82 -

Eine neue Notrufanlage wurde im Jahre 1978 bei der 

Bundespolizeidirektion Schwechat installiert. 

Im Bereich der Bundespolizei war die folgende Anzahl 

von gefährdeten Objekten in das Alarmrufmeldesystem ein­

bezogen: 

Am 1. 1. 1978 : 

Am 31.12.1978: 

806 

991 

Im Bereich der Bundesgendarmerie war die folgende 

Anzahl von gefährdeten Objekten in das Alarmrufmeldesystem 

einbezogen: 

Am 1. 1. 1978: 2 337 

Am 31.12.1978: 3 010 

3. Bewaffnung 

Hinsichtlich der Standardbewaffnung ist keine Veränderung 

eingetreten. 

Die Bewaffnung und AusrUstung von Sondereinheiten bzw. 

von Exekutivorganen fUr Sondereinsätze wurde zum Großteil 

vollendet. 

Zum Schutz der Sicherheitsorgane wurden je nach Einsatz­

zweck beschußsichere Westen angeschafft. 

Die vorhandenen Tränengas-Einsatzmittel wurden teil­

weise erneuert. 

4. Sonstige technische Geräte 

Die Sicherheitsbehörden und Sicherheitsdienststellen 

werden bei der ErfUllung ihrer Aufgaben durch den Ein­

satz von Luftfahrzeugen des Bundesministeriums fUr Inneres 

unterstUtzt. 
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An Luftfahrzeugen standen 1978 

1 viersitziger Hubschrauber 

11 fUnfsitzige Hubschrauber 

3 zweisitzige Motorflugzeuge und 

3 viersitzige Motorflugzeuge 

zur Verfilgung. 

Die Luftfahrzeuge sind mit einer entsprechenden Anzahl von 

Piloten und Luftfahrzeugwarten auf sieben Flugeinsatzstellen 

verteilt, die sich in Wien/Meidling (eigener Hubschrauberplatz), 

auf den Flughäfen Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt und 

Graz sowie auf dem Flugfeld Hohenems-Dornbirn befinden. 

Insgesamt sind für die Erfüllung fliegerischer Aufgaben 

und für den technischen Dienst 34 Beamte der Bundesgendarmerie 

und der Bundessicherheitswache tätig. 

Im Jahre 1978 wurden insgesamt 2 435 flugpolizeiliche Ein-

sätze zur Unterstützung der Sicherheitsbehörden und Sicher-

heitsdienststellen durchgeführt. Diese Flüge sind insbesondere 

zur Unterstützung bei der Durchführung ordnungs- und verkehrs­

polizeilicher Aufgaben bei Großveranstaltungen, in den Reise­

zeiten für die Lenkung und Kontrolle des Straßenverkehrs auf 

Autobahnen und Durchzugsstraßen, sowie bei Großfahndungen 

durchgeführt worden. 

Die Flugzeit für diese Aktionen betrug 5 264 Stunden und 

30 Minuten. 

Die Ausstattung der sieben Flugeinsatzstellen mit orts­

festen Funkstellen für den Flugfunk und für den taktischen 

Funksprechverkehr konnte abgeschlossen werden. 

Die Ausstattung der Sicherheitsdirektionen, Bundespolizei­

direktionen und Gendarmeriedienststellen mit Fotokameras 

wurde fortgesetzt. 
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Beim Landesgendarmeriekommando für Tirol wurde ein 

Zentrallabor zur Lichtbildausarbeitung eingerichtet, das 

bei den anderen Landesgendarmeriekommanden bereits bestand. 

Im April 1978 wurden auf dem Flughafen Wien-Schwechat 

zwei im Eigentum der Flughafen Wien-Betriebsges.m.b.H. 

stehende Gepäcksdurchleuchtungsgeräte installiert, die 

seither bei der Sicherheitskontrolle verwendet und durch 

Organe der Bundespolizeidirektion Schwechat bedient werden. 

Für das Gendarmerieeinsatzkommando wurden vier Nacht­

sichtgeräte und vier Nachtsichtzielgeräte angeka1lft und 

zugewiesen. 

Dem Gendarmerieeinsatzkommando und den Kriminalab­

teilungen beim Landesgendarmeriekommando für Burgenland, 

Niederösterreich und Vorarlberg wurde je ein Telekopier­

gerät zur Übermittlung von Fahndungsersuchen, Fahndungs­

fotos udgl. zugewiesen. 

5. Bauliche Maßnahmen 

Im Bereich der Bundespolizeidirektionen wurden 1978 

zwei Wachzimmer neu in Betrieb genommen und eines(im 

UNO-Konferenzgebäude)fertiggestellt. 

Bei der Bundespolizeidirektion Graz wurden zwei eben­

erdige Ersatzbauten zur Unterbringung des Meldeamtes 

und von Teilen des Verkehrsamtes fertiggestellt und in 

den Dienst gestellt. 
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Im Bereich der Bundesgendarmerie wurden 7 Unterkünfte 

für Gendarmeriedienststellen, 13 Garagen und 4 Natural­

wohnungen in bundeseigenen Neubauten geschaffen bzw. in 

das Wohnungseigentum des Bundes übernommen. 39 Gendarmerie­

unterkünfte, 10 Naturalwohnungen, 54 Garagen, 34 Einzel­

räume zur Unterbringung von kasernierungspflichtigen Beam­

ten, 4 Räume für die Unterbringung von UKW-Relaisstationen 

und 7 Grundstücke für die AUfstellung von Zwingeranlagen 

für Diensthunde wurden angemietet. 
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V. Internationationale Zusammenarbeit 

Österreich ist Mitglied der Internationalen Kriminal­

polizeilichen Organisation - Interpol, ferner ständiges 

Mitglied der Arbeitsgruppe Rauschgift beim Bundeskriminal­

amt Wiesbaden und bei der Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des 

Rauschmittelhandels "Südost" beim Bayerischen Landeskriminal­

amt. Österreichische Vertreter nahmen an den diversen Sitzun­

gen dieser Arbeitsgruppen teil. Die 47. Sitzung der Arbeits­

gruppe zur Bekämpfung des Rauschmittelhandels "Südost" fand 

am 2.6.1978 in Graz statt. 

Der im September 1977 zwischen der Republik Österreich 

und der sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 

unterzeichnete Vertrag über den Karawankenstraßentunnel, 

verlautbart im BGBl.Nr. 441/1978, ist am 1.11.1978 in 

Kraft getreten. 

Die auf Grund des Abkommens zwischen der Österreichischen 

Bundesregierung und der Regierung der Tschechoslowakischen 

Sozialistischen Republik über die Schaffung von Straßenüber­

gängen an der gemeinsamen Staatsgrenze durch Verordnungen 

des Bundesministers für Inneres vom 28.11.1978 errichteten 

Grenzübergänge an Laa a.d. Thaya/NjederöstArreich und 

Weigetschlag/Oberösterreich wurden am 28. bzw. 29.12.1978 

eröffnet. 
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C. MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER WIRK­
SAMKEIT DER STRAFRECHTSPFLEGE 

I. Vorbemerkungen 

Eine vernünftige, wirksame Straf justiz leistet 

ihren Beitrag dazu, die Kriminalitätsverhältnisse po­

sitiv zu beeinflussen. Indern sie den straffällig ge­

wordenen Menschen von der neuerlichen Begehung straf­

barer Handlungen abhält und die Gesellschaft vor Tätern 

schützt, deren besondere persönliche Beschaffenheit 

einen Rückfall als wahrscheinlich erscheinen läßt, 

leistet sie Verbrechensverhütung. 

11. Die Anwendung vorbeugender Maßnahmen 

Seit Inkrafttreten des Strafgesetzbuches am 

1.1.1975 besteht die Möglichkeit der vorbeugenden Ver­

wahrung geistig abnormer Rechtsbrecher und schwerer 

Rückfallstäter sowie der Entwöhnungsbehandlung von 

süchtigen Straftätern in besonderen Anstalten. Das 

neue Strafgesetzbuch hat mit diesen zum Schutz der Be­

völkerung vor schwerer Kriminalität mit hoher Rückfalls­

wahrscheinlichkeit geschaffenen Maßnahmen dem unab-
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hängigen Gericht das Recht eingeräumt, die Verwahrung 

von Personen, die Straftaten begangen haben, wegen 

ihrer abnormen Veranlagung, ihrer Süchtigkeit und ihrer 

besonders starken Rückfallsnei~lng zusätzlich zu oder 

an Stelle einer Strafe anzuordnen. Bei geistig ab-

normen Rechtsbrechern kann nach dem Gesetz die Anstalts-

unterbringung auch lebenslang währen. Diese Unterbringung 

ist oft überhaupt erst Voraussetzung fUr eine erforder-

liehe und auch erfolgversprechende besondere Betreuung 

und Behandlung. 

1. ~nterbringyng geisteskranker 
Rechtsbrecher 

Personen, die infolge einer Geisteskrankheit 

oder einer gravierenden psychischen Störunr schwere 

Straftaten begehen und dies auch für die Zukunft be-

fürchten lassen, können so lange in einer Anstalt 

untergebracht werden, als diese besondere Rückfalls­

wahrscheinlichkeit besteht. Es ist in Österreich ge-

lungen, ohne die in anderen LänderG mit vergleich-

baren Rechtsreformen benötigte jahre- und jahrzehnte­

lange Vorbereitungszeit, in der Ubergangsform der Unter­

bringung in geschlossenen Abteilungen der Krankenanstalten 

diese vorbeugende Verwahrung sofort wirksam werden zu lassen. 
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Nach Artikel 111 des Strafvollzugsanpassungsge­

setzes, BGBl. Nr. 424/1974, dürfen Maßnahmen gemäß 

§21 Aba. 1 StGB nur bis zur Aufnahme des Betriebes der 

erforderlichen Anstalten für geistig abnorme Rechts­

brecher, längestens aber bis zum 31. Dezember 1984 

vorläufig in öffentlichen Krankenanstalten für Geistes­

krankheiten vollzogen werden. Spätestens zu diesem 

Zeitpunkt müssen geistig abnorme Rechtsbrecher in die 

dafür vorgesehene Anstalt überwiesen werden. Diesem 

gesetzlichen Auftrag zur Errichtung einer justiz­

eigenen Anstalt für ganz Österreich folgend, wurde 

die Planung für den Umbau der Anstalt Göllersdorf 

als justizeigene Anstalt zur Unterbringung geistig 

abnormer Rechtsbrecher weitgehend abgeschlossen. 

Mit der Schaffung dieser JUEtizanstalt wird es unter 

Berücksichtigung der bereits bestehenden Einrjchtun­

gen möglich sein~ den in Betracht kommenden Personen­

kreis zur Gänze unter der Verantwortung der Straf­

justiz anzuhalten, wie es das neue Strafgesetzbuch 

vorsieht. 

Ferner wurde schon im Jahr 1977 im Psychiatri­

schen Krankenhaus der Stadt Wien eine Abteilung für 

geistig abnorme Rechtsbrecher eingerichtet, in der 

bis zu 70 Personen betreut werden können. Am 30. Juni 

1979 waren dort 49 Personen untergebracht. 
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2. Die Unterbringung zurechnungsfähiger 
geistig abnormer Rechtsbrecher 

In der Justizanstalt Mittersteig wurden bereits 

seit dem Jahr 1963 Erfahrungen bei der Behandlung und 

Rehabilitierung psychisch schwer gestörter Strafge­

fangener gesammelt. Seit dem 1. Jänner 1975 hat die 

Justizanstalt Mittersteig die Aufgabe einer Sonderan­

stalt für den Maßnahmenvollzug an geistig abnormen, 

aber zurechnungsfähigen Rechtsbrechern übernommen. 

Diese Sonderanstalt war zum 30. Juni 1979 mit 40 Unter-

gebrachten praktisch voll ausgelastet. 

Daneben waren in den für diesen Maßnahmenvoll-

zug bestimmten Sonderabteilungen der Strafvollzugsanstalten 

Stein, Garsten und Karlau zum 30. Juni 1979 insgesamt 

weitere 40 zurechnungsfähige geistig abnorme Rechts­

brecher untergebracht. 

3. Die Unterbringung entwöhnungsbe­
dürftiger Rechtsbrecher 

Mit der Sonderanstalt Favoriten besteht die im 

Strafgesetzbuch vorgesehene Vollzugseinrichtung, die 

eine besondere Betreuung und Behandlung von Straftätern 

ermöglicht, deren starke Rückfallsneigung auf ihre 

Trunksucht oder ihre Gewöhnung an Suchtgift zurückzu­

führen ist. 
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In der Sonderanstalt Favoriten können mehr als 

100 Personen untergebracht werden. Zum 30.Juni 1979 be­

fanden sich dort 47 entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher, 

von denen rund die Hälfte Alkoholiker und die andere 

Hälfte Suchtgiftabhängige waren. Die Außenstelle München­

dorf ist im Durchschnitt mit 10 Drogenabhängigen belegt. 

Mit dieser Unterbringungsmöglichkeit in der Sonderanstalt 

Favoriten ist oft überhaupt erst die Voraussetzung für 

die erforderliche, aber auch erfolgversprechende besondere 

Betreuung und Behandlung von Alkoholikern und Drogenab­

hängigen gegeben. Damit wird ein sicherlich sehr 

schwieriger Personenkreis im Vollzug stabilisiert. Zu 

einer wesentlichen Verbesserung der Erfolgschancen, die 

man an sich bei Alkoholsüchtigen und Drogenabhängigen 

nach den internationalen Erfahrungen nicht überschätzen 

darf, trägt es bei, wenn der Betreuung während des Frei­

heitsentzuges eine Nachbetreuung nach der Entlassung 

folgt. Deshalb ist es zweckmäßig, daß in der über­

wiegenden Zahl der Fälle eine Entlassung aus der Anstalt 

nur bedingt unter Setzung einer Probezeit, Bestellung eines 

Bewährungshelfers und Erteilung der Weisung, sich einer 

weiteren ärztlichen Betreuung zu unterziehen, erfolgt. 
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4. Die Unterb:cingung vor!.. RUckfallstätern 

Die str<1fgerichtliche Verwahn . .mp; von Rechts­

brechern, bei denen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 

mit der Begehung weiterer schwerer Straftaten gerechnet 

werden muß? erfolgt - nach Verbü[3ung der urteilsrnäßigen 

Freiheitsstrafe - in eier Sonder,:nstcüt Sorr..'1berg. Am 

30. Juni 1979 befanden sich in ("ieser P..nstal t 67 Per­

sonen. Davon gehören 20 Personen noch zu der Gruppe 

von Straft~tern, gegen die vor ;nhrafttreten des Straf­

gesetzbuches une] der Str8frechtsber1ei tgesetze noch auf 

Unterbringune: ün .Arbt:,itsnalls erkalln~.:. \vorden ist und die 

aufgrund des Str2fvollzut;sanp8.ssun['sgesetzes deshalb, 

weil bei ihn.en zugleich auch difO Voraussetzungen des 

§ 23 StGB erfüllt 1.NureYl, durcb Gerichtsentscheidung in 

die RUckfallstäteranstalt Uberstellt wurden. 

Im Jahr 1972 machten die Gerichte von der 

f;'Iöglichkei t einer besoilcieren Anstaltsunterbringung 

nach § 23 stGB bei 4S Hückfallstätern gegenüber 56 Rück­

fallstätern lm Jahr 1977 Gebrauch. 
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111. Bedingte Entlassung 

Nach dem Strafgesetzbuch ist ein zu einer Frei­

heitsstrafe Verurteilter vor dem urteilsmäßigen Straf­

ende bedingt für eine Probezeit zu entlassen, wenn 

nach seiner Person, seinem Vorleben, seinen Aussichten 

auf ein redliches Fortkommen und seiner Aufführung 

während der Strafvollstreckung anzunehmen ist, daß er 

in der Freiheit keine weiteren strafbaren Handlungen 

begehen werde und es nicht der Vollstreckung der rest­

lichen Strafe bedarf, um der Begehung strafbarer Hand­

lungen durch andere entgegenzuwirken. Ferner muß der 

Strafgefangene z~~indest den gesetzlich vorgeschriebenen 

Haftteil (zwei Drittel, jedenfalls aber 6 Monate; bei 

außerordentlich günstiger Prognose: die Hälfte, mindestens 

aber ein Jahr) verbüßt haben. Über die bedingte Ent­

lassung hat das jeweils zuständige Vollzugsgericht 

zu entscheiden. Daß es in der gerichtlichen Praxis 

bei der bedingten Entlassung keine "Automatik" gibt, 

zeigt sich schon darin, daß im Jahr 1976 bei nur 22,6 % 

der beantragten Fälle die bedingte Entlassung bewilligt 

wurde. 

Für die bedingte Entlassung aus lebenslanger 

Freiheitsstrafe bestehen verschärfte Anforderungen. Es 
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muß in einem solchen Fall aus besonderen Gründen Gewähr 

dafür geboten sein, daß der Verurteilte in Freiheit keine 

weiteren strafbaren Handlungen begehen werde. 

Im Jahr 1978 wurden insgesamt 11.516 Strafge­

fangene aus der Strafhaft (bedingt oder unbedingt) 

entlassen, davon 1.165 Strafgefangene aufgrund einer 

gerichtlichen bedingten Entlassung; das sind 10,1 %. 

Mehr als die Hälfte, nämlich 661 Strafgefangene, 

haben im Zeitpunkt ihrer Entlassung von ihrer Strafe 

bzw. ihren Strafen bis zu einem Jahr verbüßt gehabt. 

Daraus ergibt sich, daß die bedingte Entlassung von 

den Gerichten vorwiegend bei kurzen und mitteIl an­

gen Strafen angewendet wird. Mehr als 95 % der be­

dingten Entlassungen beziehen sich auf Freiheits­

strafen bis zu 5 Jahren • 

Im Jahr 1978 wurden 4 zu lebenslanger Frei­

heitsstrafe verurteilte Personen von den Gerichten 

bedingt entlassen, im Jahr 1977 waren es 5 und im 

Jahr 1976 3. Von den 4 im Jahr 1978 aus lebenslanger 

Freiheitsstrafe bedingt Entlassenen hatten im Zeit­

punkt ihrer Entlassung einer über 15 Jahre seiner 

Strafe, einer über 18 Jahre, einer fast 17 1/2 Jahre 

und der vierte fast 22 Jahre verbüßt gehabt. 
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IV. Bewährungshilfe 

Mit Inkrafttreten des Strafgesetzbuches wurde 

die in der Jugendstrafrechtspflege bewährte Ein­

richtung der Bewährungshilfe dem Erwachsenenstraf­

recht erschlossen. Nach der Vorstellung des Ge­

setzgebers wurde die Bewährungshilfe nur schritt­

weise auf erwachsene Personen ausgedehnt. Mit 

1. Jänner 1983 wird diese Regelung für Rechtsbrecher 

aller Altersstufen gelten. 

Mit Stichtag 31. Dezember 1978 wurden 3.264 

Jugendliche und, abgesehen von den noch anhängigen 

Schutzaufsichtsfällen, 972 Erwachsene von 171 

hauptamtlichen und 572 ehrenamtlichen Bewährungs­

helfern betreut. Die Zunahme an betreuten Erwach­

senen gegenüber dem Vorjahr macht 1978 fast 17 % 

aus. 

Die Bewährungshilfe wird von privaten Vereini­

gungen, dem Verein für Bewährungshilfe und soziale 

Jugendarbeit und der Steiermärkischen Organisation 

der Gesellschaft "Rettet das Kind" durchgeführt. Die 

Mittel dafür werden vom Bundesministerium für Justiz 

zur Verfügung gestellt. 
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Das Risiko des neuerlichen Rückfalles ist un­

mittelbar nach der Haftentlass~~g, wenn der Haft­

entlassene keine Arbeit und keine Unterkunft findet, 

besonders groß. Daher kommt Unterstützungsmaßnahmen 

in der ersten Zeit, in der der Strafgefangene 

wieder auf eigenen FUßen stehen soll., besondere Be­

deutung zu. Ein weiterer wichtiger Schritt auf die-

sem Gebiet wurde mit der Schaffung der IIZentral-

stelle für Entlassenenhilfeil unternommen, die im 

Rahmen des Vereins für bewährungshilfe und soziale 

Jugendarbeit mit maßgeb11c:ber Unterstützung durch 

das Bundesministerium für J'us'tiz ':X;:S Leben gerufen 

wurde und zu Beginn des Jahre:s 1976 ihre Tatig-

kei t aufgenommen hat. Diese Ze!!l~ralstelle, deren 

Tätigkeitsbereich sich Zlll!~ch~t auf de~ Wiener Raum 

beschränkt, hilft Haftentlassener! bei der Berufsbe­

ratung, Arbeitsplatzvermit'tlung und Wohnungssuche. 

Seit Aufnahme .ihrer Tätigkeit bj.s zum 31. Juli 1979 

ist die Zentralstelle von 2.280 aus der Haft entlas­

senen Personen aufgesucht worden. Hiebei wurde in 1.063 

Fällen ein Arbeitsplatz vermittelt und in 885 Fällen 

Unterkunft beschafJt. Schon die ersten Erfahrungen 

zeigen, daß auf dem Gebiet der Haftentlassenenhilfe 

ein erheblicher Bedarf nach Beratungs- und Unter­

stützungsmaßnahmen besteht" 
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v. Gerichtliche Strafenpraxis 

Im Sicherheitsbericht 1976 (Seiten 98 f.) wurde 

ausführlich zur Frage Stellung genommen, wie sich die 

Strafenpraxis der Gerichte nach der Strafrechtsreform 

entwickelt hat. Die dort festgehaltenen Aussagen 

treffen weiter zu. 

ZUR STRAFENPRAXIS IM EINZELNEN 

1. Entwicklung der Geldstrafen und des Ver­
hältnisses zwischen Geld- und Freiheits­
strafen 

Das neue Strafrecht hat durch das Tagessatz-

system die Geldstrafe wirksamer als bisher gestaltet. 

Nur eine wirksame Geldstrafe ist nämlich geeignet, 

dem Verurteilten die Freiheitsstrafe zu ersparen und 

ihn dennoch von neuen Straftaten abzuhalten. Diese 

Möglichkeit wird von den Gerichten voll genützt. Die 

Tagessatzgeldstrafe hat im Bereich der geringfügigen 

und minderschweren Kriminalität die kurzfristige 

Freiheitsstrafe in hohem Maß ersetzt. 

Der Anteil der ausgesprochenen Geldstrafen ist 

im Verhältnis zu den ausgesprochenen Freiheitsstrafen 

von 63,1 % im Jahr 1974 auf 75,7 % in den Jahren 1975 

und 1976 gestiegen und hält im Jahr 1978 bei 75,1 %. 

III-30 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 101 von 114

www.parlament.gv.at



- 98 

Der Anstieg - der auch die Höhe der verhängten Geld­

strafen betrifft - wird besonders daran deutlich, 

daß die Summe der gezahlten Geldstrafen von 83,4 

Millionen Schilling im Jahr 1974 auf 113,7 Millionen 

Schilling im Jahr 1975, auf 174,7 Millionen Schil­

ling im Jahr 1976, auf 223 Millionen Schilling im 

Jahr 1977 und auf 236,9 Millionen Schilling im 

Jahr 1978 zugenommen hat. Die Geldstrafeneinnahmen 

haben sich somit seit Inkrafttreten des neuen Straf­

gesetzbuches fast verdreifacht. 

2. Bedingte Strafnachsicht 

Der zahlen~äßige Anteil der bedingten Strafnach­

sicht unter den von den Gerichten verhängten Freiheits­

und Geldstrafen ist von 20 % im Jahr 1977 auf 21 % 

im Jahr 1978 gestiegen. 

Ein längerfristiger Vergleich über das Inkraft­

treten des Strafgesetzbuches hinweg zeigt, daß der An­

teil der bedingten Strafnachsicht an allen Verurtei­

lungen von knapp unter 19 % je in den Jahren 1973 

und 1974 auf zunächst ca. 17 % im Jahr 1975 gefallen 

ist und seither wieder ansteigt, wie vorhin angeführt. 

Prüft man die Anwendung der bedingten Straf­

nachsicht bei Verhängung von Geldstrafen einerseits 
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und Freiheitsstrafen andererseits, so ergibt sich 

zufolge der Zurückdrängung der kurzfristigen Frei­

heitsstrafe und deren Ersetzung durch Geldstrafen, 

daß der Anteil der bedingt ausgesprochenen Freiheits­

strafen an allen Verurteilungen von 18,4 % im Jahr 

1973 und 18,6 % im Jahr 1974 auf 11,1 % im Jahr 1976 

gefallen ist und im Jahr 1978 11,8 % betrug. Hin-

gegen ist der Anteil der bedingt ausgesprochenen 

Geldstrafen an den Verurteilungen zu Geldstrafen von 

0,4 ~ bzw. 0,5 % in den Jahren 1973 und 1974 auf 7,8 % 

im Jahr 1975, auf 10 % im Jahr 1976, auf 12,3 % im 

Jahr 1977 und auf 13,3 % im Jahr 1978 gestiegen. Dem-

entsprechend hat sich auch der Anteil der bedingt 

ausgesprochenen Geldstrafen an allen Verurteilungen 

von unter 6 % im Jahr 1975 auf 9,4 % im Jahr 1978 

vergrößert. 

3. Verfahrens beendigung mangels Strafwürdig­
keit der Tat 

Aus den Wahrnehmungsberichten der Oberstaats­

anwaltschaften ergibt sich auch 1978 eine rege Inan­

spruchnahme der Anwendung des § 42 StGB im bezirksge-

richtlichen Verfahren. In Gerichtshofverfahren wird 

von dieser Möglichkeit nach wie vor nur sehr zögernd 

Gebrauch gemacht. 
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4. Jugendstrafrechtspfleg~ 

Aus den statistischen Unterlagen für die Rechts-

pflegestatistik des Jahres 1978 ergibt sich~ daß die 

Gerichte wegen Jugendstraftaten über 21 % sämtlicher 

schuldiggesprochener Jugendstraftäter unbedingte 

Strafen, über 26 % bedingte Strafen, in 41 % der 

Fälle eine echte bedingte Verurteilung l_md in 12 % 

eine Ermahnung ausgesprochen haben. 

Wie schon im Vorjahr darf hinsichtlich der Hand-

habung der Jugendstrafrecbtspflege beim Jugendgerichts­

hof Wien auf den vor der Österreichischen Gesellschaft 

für Strafrecht und Kriminologie gehaltenen Vortrag von 
, , 

Univ.Doz. Dr. Csaszar verwiesen werden (veröffentlicht 

in ÖJZ 3/1978). 

VI. Gerichtliche Praxis bei VerbängwLg der 

Untersuchungshaft 

Im Jahr 1978 betrug die Zahl der Untersuchungs-

häftlinge mit Stichtag 31. Dezember 2.062. Das ent-

spricht etwa dem Stand des Vorjahre~9 

Im Jahr 1976 wurden im Gerichtshofverfahren 30.217 

Personen abgeurteilt, d.h. daß gegen diese Personen eine 

Anklage oder ein Strafantrag eingebracht worden ist, 
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liber den das Gericht durch Freispruch oder Schuldspruch 

entschieden hat. Von diesen Personen waren im Jahr 1976 

6.457 in gerichtlicher Haft, das sind rund 21 9'Q. Im 

Jahr 1977 sind im Gerichtshmverfahren 31.951 Personen 

abgeurteilt worden. Von diesen befanden sich 6.366 

Personen in Untersuchungshaft, also rund 20 %. Im 

Jahr 1978 hingegen betrug die Zahl der im Gerichtshof­

verfahren Abgeurteilten 31.880, von denen sich 5.729, 

das sind rund 18 %, in Untersuchungshaft befanden. 

Dies bedeutet, daß sich die Haftquote, d.h. das Ver­

hältnis der Verhafteten zu den Abgeurteilten, seit 

dem Jahr 1976 stetig verringert hat. Vergleicht man 

dabei die Dauer der Untersuchungshaft bis zu drei 

Monaten einerseits und über drei Monate andererseits, 

so ergibt sich für das Jahr 1978 ein Anteil der Unter­

suchungshaftdauer bis zu 3 Monaten von 76 % und von 

24 % der Haftfälle mit einer Dauer von mehr als 3 Mona­

ten, während in den Jahren 1975 bis 1977 das Verhält­

nis 75 % zu 25 % war. 

VII. Maßnahmen im Strafvollzug 

1. Häftlingsstand 

Zum 31. Dezember 1978 wurden 7.642 Menschen in 

den österreichischen Justizanstalten angehalten. Davon 
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waren 5.286 Strafgefangene und 2.107 Untersuchungs­

häftlinge. Damit hat sich der Stand der Strafge­

fangenen gegenüber dem gleichen Stichtag des Jahres 

1977 geringfUgig um 104 Personen vermindert, während 

die Zahl der UntersuchungShäftlinge gegenüber 1977 

um 45 Personen leicht gestiegen ist. Der tägliche 

Durchschnittsbelag der österreichischen Justizan­

stalten betrug im Jahr 1978 8.024 Personen gegen­

über 7.956 Personen im Jahr 1977, ist also um ca. 

0,85 % angestiegen. Die Zahlen des Durchschnitts­

belages sind höher als jene des Stichtages 31.12., 

weil vor diesem Zej.tpUL"1kt durch die Weihnachtsbe­

gnadigung eine bestimmte Anzahl Strafgefangener ent­

lassen wird. 

2. Personallage 

In den letzten Jahren konnte die Personallage 

der im Strafvollzug und in der Bewähr'-lIlgshilfe tätigen 

Justizbediensteten verbessert werden. Nachdem der Per­

sonalstand schon in den Jahren 1970 bis 1977 um rund 

25 % angehoben werden konnte, stieg gegenüber dem 

Jahr 1977 die Zahl der im Vollzug und in der Bewäh­

rungshilfe tätigen Bediensteten im Jahr 1978 neuerlich 

um 24 auf insgesamt 3.2'17 Personen an. Im Gesamtdurch­

schnitt entfallen daher auf einen Strafvollzugsbedienste­

ten weniger als drei Anstaltsinsassen. 
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3. Arbeitsbeschaffung, Möglichkeiten zur 
Aus- und Fortbildung und Vorbereitung 
der Wiedereingliederung 

Jeder arbeitsfähige Strafgefangene und Unter-

gebrachte ist verpflichtet, Arbeit zu leisten. Ihre 

Beschäftigung mit sinnvoller und nützlicher Arbeit 

ist nicht nur notwendig, um eine längere Haft er-

träglich zu machen, sondern dient auch dazu, Fähig-

keiten zu vermitteln, die nach der Entlassung den 

Aufbau einer geordneten Existenz erleichtern. Des-

halb werden erhebliche Mittel für den Ausbau von 

Werkstätten in den Vollzugsanstalten sowie für die 

Ausweitung und bessere Nutzung der Betriebe aufge-

wendet. Diese Bemühungen finden einerseits ihre Gren-

zen in den wirtschaftlichen Gegebenheiten und anderer­

seits in der von § 46 des Strafvollzugsgesetzes, BGBl. 

Nr. 144/1969, vorgeschriebenen Bedachtnahme auf die 

Volkswirtschaft. 

Zu den Aufgaben des Strafvollzuges gehört es 

auch, Schulbildung zu vermitteln. In der Strafvollzugs­

anstalt Wien - Simmering wurde zB 1978 erstmals probe-

weise ein "Facharbeiterkurzausbildungsprogramm" für 

drei Berufe (Tischler, Bäcker sowie Maler und An­

streicher) abgewickelt. Durch die Facharbeiterkurz-

ausbildung, die im Durchschnitt nach etwa 10 Monaten 
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mit der Lehrabschlußprüfllilg abgeschlossen werden soll, 

wird versucht, die Wiedereingliederung der Strafge­

fangenen in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

VIII. Entschäd.J.gung für V€I.brechensopfe~ 

Die Aufgabe der modernen Strafrechtspflege ist 

nicht nur die Verfo1gung ux::\d Bestrafung des Rechts­

brechers 9 sondern sie muß auch die wirksame Hilfe 

für die Opfer von STraftaten zum Ziele haben. 

Mit dem BUD·.jesgcs2tz vom 9, Jun,-';' 1972, BGBl.Nr. 

288, über die Gewähl'lmg von Hj_:~.:t'elei.stungen an Opfer 

von Verbrechen ist 81n C.'T:::;,ter DPj t:rög zur Erfüllung 

dieser Aufgabe geleistet ~ordeli. Dieses Gesetz sieht 

hiefür Leistungen f\.ir Heilu.r~gsh:_,;;ter) und bei Hinderung 

der Erwer"l:Jsfähigkej_ t durch Körperverletzu.ng oder Ge­

sundhei tS8chädigung vor. DieSE'T. erste Ansatz für eine 

Verbesser~'t1g der Lage dt"r' Ver"t:;~echensojJfer wurde durch 

die Novelle zu dem genannten Gesetz, BGBl. Nr.620/1977, 

sowohl hjnsichtlich des Umfanges der von diesem Gesetz 

erfaßten Schadensfälle als auch in bezug auf die m6g­

liehe Höhe der Ersatzleistw'1g E:nIJei tert. Im Jahr 1978 

betrug der Aufwe.nd für Hilfeleistungen nach diesem 

Bundesgesetz 1,754.000 S gegenüber 1,191.000 S im 

Jahr 1977. Die Zahl der Fälle 11 in denen eine Ent-
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schädigung gewährt wurde, ist von 81 Fällen im Jahr 

1977 auf 101 Fälle im Jahr 1978 gestiegen. 

Einen weiteren wichtigen Schritt zur Verbesse­

rung der Stellung der durch eine strafbare Handlung 

Geschädigten brachte die Strafprozeßnovelle 1978, BGBI. 

Nr. 169, die am 1. Juli 1978 in Kraft getreten ist. 

Kernstück dieser Novelle ist die Gewährung von Vor­

schüssen auf rechtskräftig zuerkannte Entschädigungs­

ansprüche. Der durch eine strafbare Handlung Geschä­

digte wird in bezug auf die Durchsetzung der ihm 

gegenüber dem Verurteilten zustehenden Schadenersatz­

ansprüche im Vergleich zur früheren Rechtslage da­

durch bessergestellt, daß er unter bestimmten Vor­

aussetzungen vom Bund Vorschußleistungen auf diese 

Schadenersatzansprüche erhalten kann. Im Budget­

ansatz für das Jahr 1979 sind für Ersatzansprüche 

aus diesem Titel 10 Millionen Schilling bereitgestellt. 

IX. Internationale Zusammenarbeit 

Es ist seit jeher das Bemühen des Bundesmini­

steriums für Justiz gewesen, die Möglichkeiten der 

Auslieferung und der internationalen Rechtshilfe in 

Strafsachen zu verbessern. Diese Bemühungen haben 

gerade in den letzten Jahren deutliche Erfolge gebracht. 
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Die Europäischen Übereinkommen Uber Auslieferung und 

Rechtshilfe samt bilateraler Zusatzverträge sind im 

Verhältnis zur Schweizerischen Eidgenossenschaft 

mit 14.12.1974, im Verhältnis zur Bundesrepublik 

Deutschland mit 1.2.1977 und im Verhältnis zu Italien 

mit 27.11.1977 in Kraft getreten. Mit 18.7.1976 sind 

die Verträge über die Auslieferung und die Rechtshilfe 

in Strafsachen sowie die Übernahme der Strafverfolgung 

gegenUber der Ungarischen Volksrepublik in Kraft ge­

treten. Mit 25.1.1977 ist der Auslieferungsvertrag 

mit Frankreich in Kraft getreten. Ein entsprechender 

Vertrag mit Polen wurde am 27.2.1978 unterzeichnet 

und dem Parlament zur Beschlußfassung zugeleitet 

(40 BlgNR xv. GP). 

Darüber hinaus befinden sich das Europäische 

übereinkommen über die Übertragung der Strafverfolgung, 

das Europäische übereinkommen über die Überwachung 

bedingt verurteilter oder bedingt entlassener Perso­

nen sowie das Europäische Übereinkommen über die inter­

nationale Geltung von Strafurteilen im Ratifikations­

verfahren. Außerdem wurden am 17.3.1978 das 2. Zusatz­

protokoll zum Europäischen Auslieferungsübereinkommen 

und das lusatzprotokoll zum Europäischen Ubereinkommen 

über die Rechtshilfe in Strafsachen unterzeichnet, in 

denen unter anderem auch die Auslieferung bzw. die Ge-
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währung von Rechtshilfe bei fiskalisch strafbaren 

Handlungen vorgesehen ist. Auch wurde bereits dem 

Parlament ein Entwurf eines Ausliefer~igs- und 

Rechtshilfegesetzes zugeleitet, mit dem eine um­

fassende innerstaatliche Gesetzesgrundlage für die 

zwischenstaatliche Zusammenarbeit in Strafsachen ge­

schaffen werden soll (4 BlgNR xv. GP). 

Das von Österreich als erstem Staat ratifi­

zierte Europäische Ubereinkommen zur Bekämpfung des 

Terrorismus vom 27.1.1977 steht für Österreich (mit 

Wirkung seit 4.8.-'1978)1 diE: Eundesrepublik Deutsch­

land, Dänemark g Großbritannien, Liechtenstein, 

Schweden und Zypern in Kl"'aft. 
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D. MASSNJ'd-lIv1EI\ /, UF DEN GEB12TE:T< K;,T t.STHOPHENSCHUTZ, 

ZIVILSCHUTZ, STFUi.H.L_ENSCHUTZ _.l:.~~1]~T1Yi~i\WNGSDIENST 

1. Katastrophenschutz 

Den BemUhungen des Arbeitsausschusses "ZII, ist es ge-

lungen. zu erreichen, daß nun such In den Bundesl~ndern 

Vorarlberg und K~rnten durch jie Ausarbeitung von Kata-

strophenhlJfegesetzen ein bedeu~samEr Fortschritt im 

Berei ch de~; Ka tc! strc)plJ.ens c~rutze ~'3 C f'zi cJ':, vif erd en konnte 6 

meinden. 

cefJhrte Evidenz t-_, 

gerEite konnte cu,:,'cn die.4ufn2hi:le w0iterej:' einschlägiger 

Einrichtungen cI'gi=inz-t; L:nd w:;'::"'Kuq:'::ivoller gestaltet werden. 

Wei ters wurden an der 21 v.il-· ULci !\at:istrolJhenschutz-

schule des Bunde:::iministerlun für JLlV';I'C:'i zahlreiche 

KatastrophenschutzsemjGare cl~l.t~crt~e:,:ührt 7 d eren Ziel es 

. t·· ", . lS , lL ejYlcr S1..1):i.e:lvelS2Yl 

des Katastrophentilfs6jenstes Z~ erfassen und für ihre 

Aufgaben in der Ejnsatzleitung besser zu qualjfizieren. 

Diese AusbiJ.öun[~.i·t:~~tigt:ei t s -:.:e11 t eirlen wesentlichen 

Beitrag zur Erhi'::hung der S::: cr,ernsjt der '3evölkerung in 

friedensm~ßigen Ka~2strcphe~si~~a1..ionen dar. 
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2. Zivilschutz 

Das Konzept eines auf die Funkauslösung von Sirenen 

gestützten Warnsystems für die Anlaßfälle der umfassenden 

Landesverteidigung und für überörtliche Katastrophen­

situationen im Frieden wurde abgeschlossen. Da nach einem 

Gutachten des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst davon 

sowohl Kompetenzen der Gemeinden, der Länder als auch des 

Bundes berührt werden, hat das Bundesministerium für 

Inneres einen Ministerratsvortrag erstellt, der die Auf­

nahme von Verhandlungen zwecks Abschluß einer Vereinbarung 

gemäß Artikel 15 a B-VG hinsichtlich der Finanzierung 

des Warn- und Alarmsystems durch gemeinsame Anstrengungen 

von Bund, Ländern und Gemeinden vorsieht. 

In den Ländern Kärnten und Steiermark wurden weitere 

politische Bezirke in das funkgesteuerte Sirenenwarn­

system integriert. 

3. Strahlenschutz 

Die Einsatzbereitschaft des Strahlenspürdienstes der 

Exekutive wird weiterhin durch die regelmäßige Nachschulung 

der Angehörigen der 400 Strahlenspürtrupps der Bundespolizei 

und der Bundesgendarmerie gewährleistet. Besonderes Augen­

merk wurde im Berichtszeitraum auf die Spezialausbildung, 

z.B. die Arbeit mit der Luftprospektionssonde zwecks Fest­

stellung einer Verstrahlung vom Luftfahrzeug aus, zugewendet. 

Die enge Zusammenarbeit mit der Studiengesellschaft für 

Atomenergie in Seibersdorf trägt der vermehrten Verwendung 

von Isotopen in der Industrie und Medizin Rechnung. Neben 
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der Exekutive wurden auch Landesbedienstete, Angehörige 

von Einsatzorganisationen, Bautechniker, Tierärzte und 

Lehrer durch die Strahlenschutzausbildung in der Zivil­

und Katastrophenschutzschule des Bundesministeriums für 

Inneres erfaßt. 

Die Früherkennung einer gefährlichen Zunahme der 

Radioaktivität wurde durch die Inbetriebnahme der 

Strahlenlandeswarnzentralen Niederösterreich und Burgen­

land im Verband des Strahlenmeß- und Fernwirksystems, 

das vom Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

errichtet wird, sehr wesentlich erleichtert. 

4. Entminungsdienst 

Durch die Bearbeitung von 1 544 Fund- bzw. Wahrnehmungs­

meldungen wurden zur Verbesserung der Sicherheitsverhält­

nisse in Österreich von den Beamten des Entminungsdienstes 

im Jahre 1978 83.270 kg sprengkräftige Kriegsrelikte ge­

borgen, untersucht und vernichtet. Davon wurden aus Gewässern 

an exponierten Stellen von drei Tauchern des Entminungs­

dienstes 26.884 kg Kriegsmunition geborgen. In der Gesamt­

aufzählung sind 170 Fliegerbombenblindgänger verschiedener 

Art, Herkunft und Kaliber enthalten. Das Gesamtgewicht der 

seit dem Jahre 1945 geborgenen und vernichteten Kriegs­

munition hat sich bis 31.12.1978 auf 23,280.186 kg erhöht. 

Darunter befanden sich insgesamt 18.546 stück Fliegerbomben­

blindgänger verschiedener Art und Kaliber. 
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